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Gesetzesänderung durch den Bundesrat.
Von Prof. Dr. L. v. Seuffert in München.

ln  dem Art. I  des neuen Reichsstempelgesetzes bei
gefügten Tarif ist unter Ziffer 3 A die Talonsteuer ent
halten. Am Schlüsse des Tarifs heisst es:

„Befreit sind (sc. von der Talonsteuer) Gewinnanteil
scheine und Zinsbogen, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Vorschriften ausgegeben sind.“

In K ra ft getreten sind diese Vorschriften nach A r
tike l 7 (§ 107) des Gesetzes am 1. August 1909.

Dazu hat der Bundesrat folgende Verordnung er
lassen *

Sind vor dem 1. August 1909 Ziusbogen zur Er- 
npiierumr ausgereicht worden, deren letzter Zinsschein 
erst nach dem 31. Juli 1909 zahlbar ist'), so s ind d ie 
Z in sb o g e n  als nach d iesem  Z e itp u n k t ausgegeben 
anzusehen. Das gleiche g ilt von vor dem 1. August aus- 
gereichten Gewinnanteilscheinbogen, wenn das Geschäfts- 
iahr auf welches der letzte Gewinnanteilschein des zu 
erneuernden Bogens sich bezieht, erst nach dem 31. Juli 
1909 abschliesst. Als Zeitpunkt, an welchem die neuen 
Boo-en ausgegeben sind, ist in diesen Fällen die Fällig- 
1 off ' des in Satz 1 bezeichneten letzten Zinsscheines 
oder der Schluss des in Satz 2 bezeichneten Geschäfts-

jahres anzusehen. ^  Reichsverfassung hat der Bundesrat 
.. „  ,  .0 '«her die z u r  Ausführung der Reichsgesetze
erforderlichen "allgemeinen Verhaltungsvorschriften und

]. August ISO» • « *  j ^ X n “  iusbog»« "«> ' de»
der letzte Zmsschem des 
1. Juli 1909 zahlbar ist usw-

Einrichtungen zu beschliessen, sofern nicht durch Reichs
gesetz etwas anderes bestimmt ist“ .

Auf Grund des Art. 7 hat der Bundesrat zur Aus
führung des Reichsstempelgesetzes die Verordnung er
lassen, in der die oben zitierte Vorschrift enthalten ist. 
In W irklichkeit dient aber das, was der Bundesrat über 
die Talonsteuer angeordnet hat, nicht zur Ausführung des 
Reichsstempelgesetzes, sondern ändert das Gesetz ab. 
Denn während das Gesetz bestimmt, dass die vor dein 
1. August.1909 ausgegebenen Zins- und Dividendenbogen 
von der Talonsteuer befreit sind, bestimmt der Bundes
rat, dass unter den in der Verordnung angegebenen 
Voraussetzungen Zins- und Dividendenbogen der Steuer 
unterliegen, obwohl sie vor dem 1. August 1909 aus
gegeben worden sind.

Diese Gesetzesänderung suchte man als Ausführungs
verordnung zu maskieren, indem man nicht direkt sagte, 
die vor dem 1. August 1909 ausgegebeuen Zins- und 
Dividendenbogeh seien unter den angegebenen Voraus
setzungen zu versteuern, sondern auorduete, die Bogen 
seien als nach dem 31. Juli 1909 ausgegebeu a irzu 
sehen. Das ist eine sogenannte Fiktion. Jede Fiktion 
läuft darauf hinaus, dass eine gewisse Rechtsnorm auf 
einen Tatbestand angewendet werden soll, auf die sie 
nicht zugeschnitteu war. Schlagende Beispiele ergeben 
sich aus den Edikten der römischen Prätoren. Mittels 
der Fiktion, dass ein Nichtbürger römischer Bürger sei, 
wurden römische Gesetze, die nur für und gegen rö
mische Bürger galten, auf Nichtbürger ausgedehnt. 
Mittels dei lik t io n , dass ein bonorum possessor ein 
zivilrechtlicher heres sei, werden die zivilrechtlichen Vor- 
schiiften über die hereditatis petitio aüf die bonorum 
possessio übertragen. Der Sache nach enthält jede An
ordnung einer Fiktion eine neue Rechtsnorm.



Da der Bundesrat zur Erlassung neuer Rechtsnormen 
nicht befugt ist, ist die oben erwähnte Verordnung un
gültig. Diese Ungültigkeit wird zweifellos von den Ge
richten anerkannt werden, denen nach § 94 des Keichs- 
stempelgesetzes die Entscheidung über die Verpflichtung 
zur Entrichtung der im Reichsstempelgesetze festgestellten 
Abgaben zusteht. Die Rechtslage ¡ist gerade so, wie 
wenn etwa der Bundesrat zur Ausführung der Gesetzes
vorschriften über die Besteuerung der Erlaubniskarten 
für Kraftfahrzeuge verordnet hätte, dass Motorboote als 
Kraftfahrzeuge anzusehen seien, oder wie wenn ein Mi
nisterium zur Ausführung eines Hundesteuergesetzes 
verordnen würde, dass Katzen als .Hunde anzusehen seien.

Es ist sonderbar, dass sich der Bundesrat, in dem 
doch auch Juristen sitzen, zu der gegen die Reichsver
fassung verstossenden und daher ungültigen Verordnung 
herbeigelassen hat*).

D ie H a ftu n g  aus dem P rospekt nach § 45 
des Börsengesetzes.

Von Geh. Justizrat Heinrich Dovs-Berlin.

Für die Frage der Prospekthaftung auf Grund des 
Börsengesetzes ist die Rechtsprechung' Uber die Ansprüche 
des Aktionärs gegenüber der Gesellschaft aus Handlungen 
der Geseilsehaftsorgane, durch welche er zur Zteichpung 
oder Uebernahme von Aktien veranlasst ist, vofi. erheb« 
licher Bedeutung. Nach § 45 des jetzigen Börsengesetzes' 
haften bekanntlich diejenigen, welche den Prospekt er
lassen haben, sowie diejenigen, von denen der Erlass 
des Prospektes ausgeht, dem Besitzer des Wertpapieres 
für den Schaden, welcher ihm aus der abweichenden 
Sachlage gegenüber den für die Wertbeurteilung wesent
lichen Angaben im Prospekte erwächst, wenn sie die 
Unrichtigkeit der Angaben gekannt haben oder ohne 
grobes Verschulden hätten kennen müssen. Nach dieser 
Bestimmung kommen als Haftpflichtige neben den Emissi
onshäusern vor allem die Gesellschaften, um deren Wert- 
papiere es sich handelt, in Betracht. In dem in Nr. 29, 
Jahrg. 8 des Bank-Archivs, S. 354, mitgeteilten Urteil 
des Reichsgerichts, I. Zivilsenat vom 28. April 1909, ist 
diese Annahme vom höchsten Gerichtshöfe ausdrücklich 
bestätigt, indem gesagt wird, dass der Prospekt in der 
Regel von der Aktiengesellschaft, Vielehe die Zulassung 
ihrer Aktien zum Börsenhandel betrieben hat, „ausgehen 
w ird“ . Die Frage, inwiefern bei dem Erwerb von 
Aktien die Aktiengesellschaft auf Grund dieser Vorschrift 
aus dem Prospekt haftet, muss natürlich unter Berück
sichtigung des Rechtsverhältnisses, wie es zwischen dem 
Ansprucherhebenden und der Gesellschaft besteht, ent
schieden werden. Der Besitzer der Aktien, welchem nach 
§ 45 Börsengesetzes der Anspruch zusteht, wird in der 
Regel m it dem Aktionär identisch sein. Ist dies der 
Fall, so muss untersucht werden, oh aus dem Verhältnis 
zwischen Aktionär und Gesellschaft Gründe zu entnehmen 
sind, aus denen die Geltendmachung des Ersatzanspruchs 
ausgeschlossen erscheint. Eben für die Beantwortung 
dieser Frage ist die Stellung der Rechtsprechung zur 
Haftung der Aktiengesellschaft gegenüber dem Aktionär 
überhaupt von erheblicher Bedeutung.

Vorstehende Annahme würde allerdings hinfällig, 
wenn aus § 45 Börsengesetzes hervorginge, dass er als 
jüngere lex specialis den sonstigen Vorschriften, aus 
welchen von feiten der Rechtsprechung eine Einschrän

*) Anm. der R e d a k tio n : Zu der wirtschaftlichen Frage, ob 
die in mehreren Fällen erfolgte Ausgabe neuer Zinsbogen vor 
Ablauf der alten zweckentsprechend war, hat sich der Herr 
Verfasser in dem vorstehenden, rein juristischen Artikel, nicht 
äussern wollen.

kung der Haftpflicht der Aktiengesellschaft gegenüber 
dem an ihr beteiligten Aktionär gefolgert wird, vorzu
gehen hat. Diesen Standpunkt vertritt Heck in der 
Leipziger Zeitschrift 1908, S. 91.8. Aber dieser Ansicht 
dürfte nicht beizutreten sein. Es handelt sich nicht um 
eine lex specialis, welche dem generellen Satze gegen
über eine Ausnahme konstituieren wollte. Denn dieser 
generelle Satz ist überhaupt nirgends direkt gesetzlich 
fixiert; er beruht lediglich auf theoretischer Deduktion 
der Rechtsprechung aus dem Begriffe der Gesellschaft, 
sowie aus der Bedeutung der zwischen ihr und dem 
Aktionär bewirkten Rechtshandlungen,' wie Zeichnung, 
Kauf usw. Danach ist mit der Formel der lex specialis 
im Verhältnis zur generellen Vorschrift nicht durchzu
kommen, vielmehr muss an die Stelle dieser rein formalen 
Prüfung die materielle Untersuchung treten, ob die zur 
Aufstellung des generellen Satzes verwandten Deduktio
nen, ihre Richtigkeit vorausgesetzt, auch bei der Prospekt
haftung Platz greifen, oder durch spezielle Eigentümlich
keiten der letzteren beseitigt; werden, ln  dem vom 
Zentralverband veranlassteri Kommentar zum Börsen
gesetz, S. 173, habe icb. aus der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts, wie sie damals voriag, die Folge ge
zogen, dass die Erwägungen, welche der Entscheidung 
in Bd. 54, S. 131 der Reichsgerichtsentscheidungen zu
grunde Hegen, auch hei der Prospekthaftung Platz greifen 
updr den Schadensersatzanspruch des Aktionärs aus § 45 
Beseitigen müssen. Das gleiche gilt von der inzwischen 
veröffentlichten Entscheidung Bd. 62, S. 29 ff. Gleich
zeitig habe ich mich dabei gegen W e rn e r gewandt, 
welcher in der Leipziger Zeitschrift, Jahrg. 2, S. 592, 
aus der Reichsgerichtsjudikatur die Schlussfolgerung 
ziehen wollte, dass ein Prospekt über eigene Aktien zur 
Grundlage einer Zukssung zum Börsenhandel nicht als 
ausreichend angesehen werden dürfe, die Zulassung da
her zu versagen sei, falls nicht ein anderer Emittent den 
Prospekt mit unterzeichnet. Diese W ernersche Schluss
folgerung verlegt die Frage der Haftung aus der Sphäre 
der Zivilrechtskonstruktion in die börsenmarktpolizei
licher Erwägungen. Sie würde die Stellung des Emissi
onshauses insofern verändern, als nicht sowohl die w irt
schaftliche Erwägung, welche die Emission vorteilhaft 
und geboten erscheinen lässt, als vielmehr die Haftungs
übernahme zum entscheidenden Moment werden würde. 
W e rn e r hat dies dahin formuliert, dass das Börsengesetz 
einen Prospekt mit der W irkung des § 45 verlange. 
Das ist unrichtig; schon um deswillen, weil die W irkung 
des § 45, nämlich die Haftbarkeit, nur bei fehlerhaften 
Prospekte^ eintritt, man aber unmöglich unterstellen 
kann, dass der Gesetzgeber einen fehlerhaften Prospekt 
verlange; vielmehr is t ’ das Gegenteil der Fall, und die 
Haftpflicht entspringt gern dt;, der Tatsache, d-ass ein von 
dem Verlangen des G e iz e s  abweichender Prospekt 
vorliegt. Wer für deikiaus einer solchen Abweichung 
entstehenden Schaden Z tfÄ fte n  hat, bestimmt das Gesetz 
selbst. H ierauf Grui)(l''|o iiier Anordnung tätig werdende 
Zulassungsstelle hat weder, die Befugnis noch die Macht, 
den Kreis der Haftenden ihrerseits zu erweitern. Dieser 
Erfolg* könnte ’ (für ¿Unu eintreten, wenn die Zulassungs
stelle in Lage^Väre, nach A rt der Kommunen zur 
römischen Kaisekg.it bei der Wahl von Dekurionen 
Emissiotrftfiäuser ^m tgsw e jse  zur Uebernahme dieser 
FuirktioTv zu iiMtssen. «Da dies nicht in ihren Befugnissen 
liegt, w’ufde *  ,von WNrne-r aufgestellte Satz dahin 
führen, den Kreis der Antragsberechtigten einzuschränken. 
Er würde dadurch gewissen zünftlerischen Tendenzen 
einiger an Börsenplätzen bestehender Bankhäuser entgegen- 
kommen, da die Qrtolität der ^Missionshäuser aber der 
Nachprüfung: der ZuraSSungsstello nicht unterliegt, nur 
äusserlich die Zahl der Haftpflichtigen vermehren, ohne
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für die erfolgreiche Geltendmachung des Anspruches eine 
Gewähr zu bieten. Dazu kommt, dass wie Heck a. a. 0. 21) 
richtig ausführt, die auf der Reichsgerichts judikatur be
ruhende Einschränkung der Haftung nicht nur die Gesell
schaft befreien, sondern auch zu einer Befreiung der 
Emissionshäuser, welche einen Regressanspruch an die Ge
sellschaft haben, führen müsste, weil auch- im Falle des 
Regresses der dem Aktionär durch seine Beteiligung 
entstehende Schaden indirekt auf die Gesellschaft abge
wälzt würde.

Erscheint es nach dem vorstehenden nicht angängig, 
wie auch D ü r in g e r  annimmt (Juristisches Literaturblatt 
1909, S. 192), die Konsequenz aus der erwähnten Reichs
gerichtsjudikatur für die Frage der Rrospekthaftuug ab
zuweisen, so muss das unbefriedigende Resultat, welches 
eben dahin geführt hat, jene Versuche zu unternehmen, 
um so mehr Anlass geben, die Richtigkeit der Reichs
gerichtsentscheidungen und der ihnen zugrunde liegenden 
Erwägungen nachzuprüten. Dies is t'denn  auch seitens 
des Reichsgerichts geschehen, und die oben zitierte Ent
scheidung vom 28. April 1909 stellt eine Umkehr des 
höchsten Gerichtshofes gegenüber den in Bd. 54 und 62 
der Entscheidungen veröffentlichten Urteilen dar. Bei 
der Nachprüfung der Berechtigung dieser Aeuderung, 
welche wesentlich unter dem Einfluss der in der Literatur 
geübten K ritik  eingetreten ist, sind eben diese beiden 
letzterwähnten Urteile von der früheren Judikatur zu 
sondern, weil erst durch sie der Grundsatz der beschränkten 
Haftung der Gesellschaft gegenüber ihrem Aktionär die
jenige Ausdehnung erfahren hat, welche ihre Anwendung 
auf die Prospekthaftung aus § 45 Börsengesetzes geboten 
erscheinen liess.

Die ältere Rechtsprechung, welche in die Zeit des 
Reichsoberhandelsgerichts zurückführt, jedoch vom Reichs
gericht in konstanter Praxis festgehalten ist, bezog sich 
aut den ha ll der Zeichnung von Aktien und versagte 
( em durch die Mitglieder des Vorstandes getäuschten 
Zeichner den Schadensersatzanspruch gegen die Aktien- 
geseilschaft. (Vgl. ROHG. Bd. 5, S. 417, Bd. 20, S. 278; 
KG. Bd. 2 S. 132, Bd. 9, S. 37 ff., Bd. 19, S. 126.) 
Bei der Begründung war von ausschlaggebender Be
deutung d ie  Erwägung, dass bei Erklärungen, welche
'!n n L h ? lrai!i-t f nd.’ ,Ub,e.r den Kreis derjenigen, welchen 
“  e,rk la r wm , hnums Dritten das Vorhandensein

K n d i h n i r  Vefrh .;tniSS' 8 kundzugeben und m it dieser 
Kundgebung auf ihre Entschliessung zu wirken die 
Zi^! .Rechtsvorschriften über Anfechtung von Willens
erklärungen nur sehr beschränkt zur Anwendung ge
bracht werden können. Aus dieser Erwägung wurde die 
holge gezogen, dass der Inanspruchnahme aus der 
Zeichnung gegenüber eine Berufung auf Willensmängel 
bei Abgabe der Zeichnungserklärung nicht statthaft sei 
Damit entfällt auch die Möglichkeit, die Aktiengesell
schaft von seiten des Aktionärs für Schaden in Gemäss- 
heit der §§ 823, 31 BGB. verantwortlich zu machen, 
welcher durch unerlaubte Handlungen, Betrug usw. von 
Organen der Gesellschaft gegen den durch Zeichnung 
Aktionär gewordenen diesem erwächst.

In einem in H o ldhe im s  Monatsschrift Band 10, 
S. 133 ff., veröffentlichten Gutachten hat S taub die 
Frage erörtert, ob bei der Emission junger Aktien auf 
Grund der Tatsache, dass Bilanzen und Geschäftsberichte, 
welche dem Kapitalserhühungsbeschlusse zugrunde lagen' 
gefälscht waren und eine Ueberschuldung des Unter
nehmens vorlag, der Zeichner dieser jungen Aktien die 
Verpflichtung aus den Zeichnungsscheinen wegen dolus 
anfechten könne. Er verneint auch diese Frage und w ill 
die Grundsätze, welche für den Fall der Gründung 
gelten, auch auf den Fall der Kapitalserhöhung anwenden. 
Gestützt ist diese Ansicht darauf, dass auch bei der

Kapitalserhöhung Erklärungnn abgegeben würden, welche 
nicht bloss für die Gesellschaft, sondern darüber hinaus 
für die Registerbehörde und den ganzen Rechtsverkehr 
bjestimrit seien. Auch dem ist das Reichsgericht bei- 
getreteu und hat in dem Urteil, Bd. 54, S. 128 f f  der 
Entscheidungen, welches wohl die gleiche Sache wie das 
Staub sehe Gutachten betrifft, ausgesprochen, dass die 
Erwägungen, welche dazu führen, dem durch die M it
glieder des Vorstandes getäuschten _ Zeichner einen 
Schadenersatzanspruch gegen die Aktiengesellschaft zu 
versagen auch dann Platz greifen, wenn jemand durch 
das schuldhafte Verhalten der Vorstandsmitglieder veran
lasst worden sei, Aktien der Gesellschaft zu kaufen und 
dadurch Mitgliedschaftsrechte zu erwerben. Diese Kon
sequenz war bereits vorher von S ievers in der Deutschen 
Juristen-Zeitung, Jahrg. 8, S. 88, gezogen. Er gründete 
sie darauf, dass, wer Aktien durch Kauf erwerbe, Kapital
beteiligung eines anderen übernehme und daher wisse 
oder wissen müsse, dass die ursprüngliche Einlage, aus 
der diese Kapitalbeteiligung erwachsen sei, oder die 
Werte, die im Laufe der Zeit an deren Stelle getreten 
sind, in erster Linie das Haftungsobjekt der Gesellschafts
gläubiger bildeten. Aber es kann bei näherer Be
trachtung unmöglich übersehen werden, dass hier eine 
wesentliche Aenderung der Begründung vorliegt. Während 
S ievers selbst auch nur von ä h n lich e n  Erwägungen, 
wie den der bisherigen Reichsgerichtsjudikatur zugrunde 
liegenden, spricht, erklärt das Urteil vom 14. März 1903 
(Bd. 54, s. 131) es bereits für z w e ife llo s , dass die 
Erwägungen (also die nämlichen), welche dem getäuschten 
Zeichner den Schadenersatzanspruch gegen die Aktien
gesellschaft zu versagen geböten, auch bei dem Kau e 
von Aktien Platz greifen müssten. Der wesentliche Unter
schied zwischen beiden Fällen beruht aber doch darauf, 
dass zwar die Ze ichnung , als Beteiligung am Konsti
tutionsakt der Gesellschaft, die ihr in der Judikatur bei
gelegte Bedeutung einer der Allgemeinheit und dem V er
kehr gegenüber abgegebenen Erklärung hat, nie t n >ei 
der Erwerb einer umlaufenden Aktie^ durch K auf. Die 
unbefriedigenden Resultate, welche sich aus dieser Judi
katur ergeben, mussten denn auch die K ritik  hervoi- 
rufen. Lehm ann  hat in H o ldhe im s Monatsschrift X II 
S- 195 ff', den Standpunkt des Reichsgerichts bezüglich 
der Ansprüche des geschädigten Aktionärs gegen die 
Gesellschaft prinzipiell mit der Erwägung bekämpft dass 
der Aktionär nicht als solcher, sondern als geschädigter 
Dritter seinen Anspruch geltend mache. Ist dies auch 
richtig-, so durfte doch damit allein eine zutreffende Ent
scheidung nicht zu finden sein; denn es bleibt immer die 
weitere, Frage, ob nicht aus anderen Gründen, es sei 
dies die Aktionäreigenschaft oder die Tatsache der 
Zeichnung, ein Moment herzuleiten ist, welches eben der 
Geltendmachung des Anspruches entgegensteht. Bolze 
hat denn auch, entgegen dem Lehmannschen Stand- 
punkte, in seinem Aufsatz in der Leipziger Zeitschrift I, 
S. 1 ff. unter Akzeptation der früheren Rechtsprechung 
des Reichsgerichts lediglich die Tetzte Konsequenz der 
Ausdehnung auf den Kauf bekämpft.

M it Recht weist Bolze a. a. 0. darauf hin, dass so- 
wenig die Aktiengesellschaft in gültiger Weise eine 
Garantie dafür übernehmen kann, dass die Aktien eine 
Summe als angeblichen Gewinn ausgezahlt erhalten 
sollen, sowenig die Aktionäre ihrerseits Garantie dafür 
zu leisten haben, dass das Grundkapital in der ursprüng
lichen Höhe bestehen bleibt, auch nicht mit den Forde
rungen, welche ihnen aus den mit der Gesellschaft ge
schlossenen Verträgen erwachsen. Was aber im Falle 
eines von der Aktiengesellschaft geschlossenen Kaufs be
züglich der auf Erfüllung einer Nebenabrede gerichteten 
Klage gilt, das muss in gleicher Weise gelten, wenn
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ausser einem Kaufe oder einer Einkaufskommission wegen 
dolus in contrahendo oder dolus in solvendo ein Schaden
ersatzanspruch geltend gemacht wird, oder wenn der 
Vorstand ein Vorstandsmitglied oder ein änderet ver
fassungsmässig berufener Vertreter der Gesellschaft 
durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Ver
richtung begangene dolose auf den Abschluss des Ge
schäfts gerichtete Handlung veranlasst hat, dass jemand 
von einem Dritten Aktien als ein gutes Papier kauft 
oder in Pfand nimmt, während die Vertreter wissen, 
dass der Kurswert auf unrichtigen Grundlagen sich ge
bildet hat. Dieser so entstandene Schadensersatz
anspruch stellt ein Gläubigerrecht dar, welches unab
hängig von dem Aktionärrecht besteht. Es handelt sich 
also nicht um die Umwandlung des Aktionärrechts in 
ein Gläubigerrecht, und es können die KG. Bd. 54, S. 1*52, 
herangezogenen Grundsätze und Vorschriften §§ 288 ff. 
HGB., welche die Erhaltung des Aktienkapitals zum 
Zwecke haben, nicht auf den vorliegenden Fall zur An
wendung gebracht werden. _

Die hier wiedergegebeuen Erwägungen sind auf die 
Haftung aus dem Prospekt für den Fall, dass der Prospekt 
von der Aktiengesellschaft, deren Aktien zugelaspen 
werden sollen, ausgeht, unmittelbar anwendbar. Diese 
Folgerung ist vom Reichsgericht mit Hecht in dem er
wähnten Urteil vom 28. April 1909 gezogen. Es ist 
dabei hervorgehoben, dass sonst die gesetzliche Prospekt- 
haftung gerade in den Fällen versagen würde, für die 
sie in erster lieihe bestimmt ist. Man wird diese Ein
schränkung der Judikatur gegenüber der Ausdehnung, 
welche der Nichtzulässigkeit der Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen seitens des Aktionärs gegenüber 
der Gesellschaft in den Urteilen Bd. 54, S. 128 ff., Bd, 62. 
S. 29 ff., gegeben war, als einen Fortschritt begrilssen 
müssen. Sie enthält das Aufgeben scheinbarer Konse
quenzen, welche doch in Wahrheit aus der früheren kon
stanten Rechtsprechung nicht zu ziehen waren, und führt 
dadurch zu einem befriedigenden Resultat an Stelle des 
aus der aufgegebenen Rechtsprechung sich ergebenden 
Versagens gesetzlich vorgesehener Ansprüche. Aus der 
dargestellten Entwicklung der Judikatur dürfte aber 
weiterhin folgen, dass es nicht richtig ist, unerwünschte 
Konsequenzen oberstrichterlicher Urteile dadurch zu be
seitigen, dass man, wie es bei der Frage der Prospekt
haftung von seiten W erne rs  geschehen ist, nach Gründen 
der Unanwendbarkeit in Spezialfällen sucht. Vielmehr 
dürfte gerade das Ziehen äusserster Konsequenzen den 
Anlass geben, die Richtigkeit des aufgestellten Satzes 
selbst erneuter Nachprüfung zu unterwerfen, weil jeder 
durch konstruktive Tätigkeit gewonnene Rechtssatz seine 
Brauchbarkeit im praktischen Leben zu erweisen hat.

Ergibt die Nachprüfung ein den praktischen Bedürf
nissen widersprechendes Resultat, so w ird stets die Vei- 
mutung ruheliegen, dass in der konstruktiven Tätigkeit 
sich irgendein verbesserungsbedürftiges Moment befindet.

ln  den vorstehend gegebenen Erörterungen und den 
ihnen zugrunde liegenden Publikationen wissenschaftlicher 
und judizieller A rt ist noch ein Punkt nicht erörtert. 
Handelt es sich bei der Frage der Haftung der Aktien
gesellschaft gegenüber dem Aktionär um Willensmangel, 
welche den A kt der Zeichnung betreffen, so ist es klar, 
dass die Gesellschaft verpflichtende Handlungen ihrer 
Organe nur bei der Simultangründung in Frage kommen 
können. Denn bei der Sukzessivgründung bat nach 
§ 189 HGB. die Zeichnung der Errichtung der Gesell
schaft vorherzugehen, mithin kann es Organe der Ge
sellschaft, welche diese verpflichten könnten, bei dieser 
Zeichnung noch nicht geben. Zu unterscheiden von 
dieser Zeichnung zwecks Konstituierung ist dann feiner 
die bei der Kapitalserhöhung erfolgende Zeichnung. Mit

dieser beschäftigt sich, wie bereits hervorgehoben wurde, 
das Gutachten von Staub bei H o ld  he im,  Bd. 10,
S. 133. S taub  w ill dieselben Grundsätze, welche bei 
der Zeichnung zwecks Errichtung Platz zu greifen haben, 
auch auf die zur Kapitalserhöhung erfolgende Zeichnung 
anwenden. Es ist zuzugeben, dass auch hier die Zeich
nungserklärung nicht nur gegenüber der Gesellschaft, 
sondern auch gegenüber der Allgemeinheit abgegeben 
wird, dass sie eine gewisse rechtspolizeiliche Bedeutung 
hat. ’ Und doch lässt sich nicht verkennen, dass_ die 
beiden Fälle nicht ganz gleich liegen. Denn bei der 
Simultangründung ist zwar auch die Gesellschaft im 
Augenblick der Zeichnung bereits vorhanden; aber sie 
ist als Aktiengesellschaft bisher nicht in die Erscheinung 
getreten. Vielmehr besteht die Aktiengesellschaft nach 
8 200 HGB. vor der Eintragung in das Handelsregister 
als solche nicht. Man hat es also bis zur Eintragung 
nur mit einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts zu 
tun. Anders bei der Kapitalserhöhung. Diese tr itt in 
der Regel erst im Laufe des Geschäftsbetriebes ein und 
stellt sich meist als eine aus diesem Betriebe sich er
gebende wirtschaftliche Massregel dar. Wenn nun auch 
die Bedeutung der Zeichnungserklärung der Allgemein
heit gegenüber die gleiche ist wie bei der ursprünglichen 
Zeichnung zur Begründung der Gesellschaft, so dürfte 
doch daraus nur ein Ausschluss des Anspruches auf Un
gültigkeitserklärung der Zeichnung sich ergeben. Da
gegen folgt daraus, dass etwaige zum Schadensersatz
anspruch verpflichtende Handlungen oder Unterlassungen 
der Gesellschaftsorgane sich nunmehr als innerhalb der 
für die Gesellschaft entwickelten Tätigkeit liegend dar
stellen, dass der Gesamtbetrag des Aktienkapitals, der 
sich mit dem Nominalbetrag ja  nicht deckt, auch hier, 
wie beim Kaufe von Aktien eine Minderung durch den 
nach bürgerlichem Recht begründeten Schadenersatz
anspruch des geschädigten Aktionärs erleidet. Auch hier 
muss gelten, dass ein Anspruch auf Erhaltung des Ka
pitals in ursprünglicher Höhe nicht besteht. Das würde 
also dahin führen, dass dem S c h a d e n e rs a tz a n s p rü c h e  
des Aktionärs bei der Zeichnung im 1' alle der Kapitals
eihöhung ein Ein wand aus der Tatsache der Zeichnung 
von der Gesellschaft nicht entgegengesetzt werden kann.

Jedenfalls dürfte, nachdem sich die bisherige Verall
gemeinerung der bis dahin anerkannten Grundsätze über 
den Ausschluss der Haftung der Gesellschaft gegenüber 
dem Aktionär als unhaltbar erwiesen hat, die weitere 
Untersuchung der nicht gleichgelagerten Einzelfälle sich 
empfehlen. Zu einer solchen anzuregen, ist der Zweck 
der vorstehenden Erörterung.

D ie deutsche H ande lss ta tis tik .
Von Geheimen Finanzrat Dr. F. W. R. Zimmermann, 

Braunschweig.
(Fortsetzung.)

Entw icklung der deutschen llaudelsstatistik.
I. A n fänge  u n t e r  dem deutschen Z o l l v e r e in e .  

Die Handelsstatistik kann sich immer nur an einen H a n d e l  
anschliessen, welcher e i n h e i t l i c h  f ü r  ein grösseres 
n a t i o n a l e s  Geb ie t  nicht nur tatsächlich, sondern zu
gleich auch unter einer gewissen äusseren formalen 
Vereinigung besteht. Fürst Bismarck hat in einer seiner 
Reden (Rede vom 13. März 1877; vgl. Ausgewählte Reden 
des Fürsten Bismarck. Berlin, Fr. Kortkampf. Band 11, 
S 503) ausgeführt: „Es gibt meines Erachtens keinen 
preussisehen Handel, keinen braunschweigischen, keinen 
weimarischen und keinen sächsischen vor dem Forum 
des Reichs und im Deutschen Reiche. Gerade der Handel
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ist etwas, was von der ganzen Nation in Gemeinschaft 
betrieben w ird oder gar nicht.“ Diese Worte, wenn sie 
auch erst nach der Begründung des Deutschen Reiches ge
sprochen sind, treffen doch den Zustand von früher ebenso
wohl und darin liegt wiederum der innere Grund, dass 
sich in keinem einzigen der deutschen Bundesstaaten — 
gewisse Aufzeichnungen über den Warenverkehr, die in 
einzelnen Staaten wie in Preussen zeitweise gemacht 
wurden, kann man hier nicht zählen, sie werden auch 
von den Staaten selbst nicht entsprechend bewertet — 
eine eigentliche Handelsstatistik entwickelt oder auch 
nur zu entwickeln begonnen hat, obwohl andere Nationen 
zu der gleichen Zeit die Handelsstatistik für ihr Gebiet 
schon weiter ausgebildet hatten.

Eine deutsche H a n d e ls s t a t i s t i k  kann erst ein- 
setzen und setzt auch erst ein, nachdem für den deut
schen nationalen Handel, wenn auch zunächst noch mit 
einer beachtenswerten gebietlichen Beschränkung, durch 
die im Jahre 1833 erfolgte B e g r ü n d u n g  des d e u t 
schen Z o l l -  und H a n d e ls v e re in s  eine äussere 
fo r m a le  V e r e i n i g u n g  geschaffen war. Es sind die 
„ K o m m e r z i a l n a c h w  e isungen“  des Zollvereins, welche 
die erste Stufe der deutschen Handelsstatistik und 
zwar für die Zeit von der Begründung des Vereins bis 
zu der des Deutschen Reiches bilden. Einen grösseren 
Wert haben diese Kommerzialnachweisungen des Zo ll
vereins aber niemals erlangt, obwohl man auf zahlreichen 
Generalkonferenzen des Zoll- und Handelsvereins dieselben 
durch eine weitere Ausgestaltung zu verbessern suchte, denn 
die letzteren Bestrebungen hatten nur geringen Erfolg.

Die Ein-,- Aus- und Durchfuhr der Waren wurde 
für den Gesamtumfang des Zollvereins von den beteiligten 
Staaten je  für ihr Gebiet nach einheitlichen Grundsätzen, 
welche in einer besonderen Instruktion festgelegt waren, 
vom Jahre 1835 an aufgenommen. Zunächst wurden die 
von den einzelnen Staaten jährlich aufgestellten Nach
weisungen lediglich zwischen diesen ausgetauscht, mit 
dem Jahre 1838 beginnt dann aber eine regelmässige 
Z u s a m m e n s te l l u n g  d e r  E rgebn isse  für das Gesamt
gebiet des Zollvereins durch das Zentralbureau des 
letzteren, welches auf diese Weise zum Vorläufer des 
Kaiserlichen Statistischen Amtes wurde. Eine V e r 
ö f f e n t l i c h u n g  der Zusammenfassungen erfolgte zuerst 
für diejenigen vom Jahre 1842 und wurde von da an 
regelmässig fortgesetzt, auch mit der Erweiterung der 
Nachweisungen selbst entsprechend erweitert.

Mit dem Jahre 1858 wurde eine vo l l s tä n d ig e  U m 
g e s t a l t u n g  der Kommerzialnachweisungen unter Erlass 
neuer Vorschriften und Ordnungen vorgenommen, durch 
welche eine Verbesserung und weitere Vertiefung der 
Nachweisungen erzielt werden sollte, aber doch nur in 
einem geringen Grade erreicht wurde. Die M a t e r i a l 
besc ha f fung ,  welche durch Anschreibungen Uber den 
Warenverkehr bei den einzelnen Zollbehörden erfolgte, 
wurde allerdings erheblich verbessert, indem durch eine 
eingehende und sachgemässere Ordnung eine grössere 
Gleichnnissigkeit der Sachbehandlung bei den einzelnen 
tätig werdenden Organen erzielt wurde. Das, was fest
zulegen stand, und damit das Ergebnis im allgemeinen 
zeigte aber nach wie vor noch wesentliche Mängel und 
Lücken.

Der Kreis der W a r e n g a t tu n g e n  und W a re n a r te n ,  
die in den Nachweisungen speziell berücksichtigt wurden, 
war zu Anfang nur äusserst eng gezogen gewesen, 
nur einige grosse Warengattungen in weiter Zusammen
fassung ausscheidend. Aber auch die Erweiterung, welche 
man 1858 einführte, war derartig geringfügig, dass sie 
an die Spezialisierung der Waren, wie sie zu gleicher 
Zeit schon in den Handelsstatistiken anderer Nationen 
sich fand, weitaus nicht heranreichte. Den ganzen E r

gebnissen konnte schon dieserhalb nur ein sehr geringer 
Weit für Wissenschaft und Praxis beigemessen werden. 
Eine V o l l s t ä n d i g k e i t  in der Erfassung des auswär
tigen Warenverkehrs, die anfangs sehr zu wünschen liess, 
da eine Reihe bestimmter Verkehrsakte unberücksichtigt 
blieb, suchte mau zwar immer mehr anzubahneu, sie 
wurde mit der Neuregelung von 1858 zwar im allge
meinen, aber doch nicht ganz erreicht.

Wenngleich vermöge der fortgesetzten territorialen 
Erweiterung des Zollvereins das Gebiet ,  welches die 
Kommerzialnachweisungen umfassten, sich nach und nach 
nahezu bis auf die Grenzen des jetzigen Deutschen 
Reiches ausbaute, so fehlten dennoch selbst bei Aus
gang des in Frage stehenden Zeitabschnitts immer noch 
einzelne wichtige Glieder, um von einer Statistik für den 
gesamten deutschen Handel mit dem Ausland sprechen 
zu können, ein Mangel, dessen Hebung erst der jüngsten 
Zeit Vorbehalten blieb, wie w ir demnächst sehen werden.

Besonders ist aber endlich hervorzuheben dass 
zwei der Hauptanforderungen, welche an jede Handels
statistik zu stellen sind, im wesentlichen unerfüllt blieben. 
Obwohl wiederholt angeregt, wurde eine allgemeine Fest
legung des Landes  der  H e r k u n f t  und des Landes 
der  B es t im m ung  für die ein- und ausgehenden Waren 
nicht durchgefiihrt, nur in einer untergeordneten Weise 
griff sie bei den Uber die Seegrenze ein- und ausgehen
den Gütern Platz, hatte aber durch ihre Unvollstandig- 
keit einen verhältnismässig nur geringfügigen Wert. 
Gänzlich fehlte sodann jedwede Festlegung über den W e rt 
der über die Grenzen gehenden Waren. Die 's ollstandige 
Ermittlung der Herkunfts- und Bestimmungsländer und 
eine möglichst genaue Wertberechnung für die Lin- und 
Ausfuhr sind aber Grundbedingungen, um die Ergebnisse 
der Handelsstatistik zu praktisch verwertbaren zu machen. 
Eine Anzahl weiterer kleinerer Mängel, die neben diesen 
hauptsächlichen sich fühlbar machten, lassen w ir hier un- 
erwähnt, weil w ir dadurch zu sehr ins einzelne zu gehen 
gezwungen sein würden.

Der ganze m a n g e lh a f te  Stand ,  auf dem sich die 
Kommerzialnachweisungen bis zur Begründung des 
Deutschen Reiches bewegten, kennzeichnet sich wohl am 
besten, wenn auch in einer gewissen Schärfe, dadurch, 
dass bei einer Erörterung der fraglichen Verhältnisse 
H i r t h  (Annalen des Norddeutschen Bundes und des 
Deutschen Zollvereins, Band 2, Jahrgang 1869, S. 69) 
zu der Aeusserung kommen konnte: „Es tut auch der 
Hochachtung, die man den einschlägigen Bestrebungen 
und Arbeiten zahlreicher Behörden, Korporationen und 
einzelner Männer schuldig ist, gar keinen Abbruch, wenn 
w ir von neuem die bedauerliche Tatsache konstatieren: 
w ir  haben ke ine  deutsche H a n d e l s s t a t i s i k ,  haben 
nie Etwas gehabt, was diesen volltönenden Namen ver
dient hätte und werden endlich nie dazu kommen ohne 
eine durchgreifende, von den Behörden ausgehende oder 
doch beförderte Organisation.“

II. E rs te  R ege lung  fü r  das D eu ts che  Reich 
1872. Diese durchgreifende, mehr als eine Neubildung 
zu bezeichnende Umgestaltung wurde aut das Andrängen 
von den verschiedensten Seiten schon in den letzten 
Zeiten des Norddeutschen Bundes eingeleitet und gleich 
nach Begründung des neuen Deutschen Reiches vollendet. 
Man hatteeine besondere K o m m is s io n  aus geeigneten 
Beamten, statistischen Fachmännern und sonstigen Sach
verständigen eingesetzt und derselben die weitergehende 
Aufgabe gestellt, nicht nur einen sachgemässeren ^Ausbau 
der Handelsstatistik sondern überhaupt eine weitere Aus
bildung der Statistik des Zollvereins, wie sie der nun
mehr bestehenden engeren Vereinigung des deutschen 
Gebietes entsprechen würde, zu beraten. Nach längeren 
sorgfältigen, durch den deutsch-französischen Krieg zeit-
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weise unterbrochenen Verhandlungen machte die Kom
mission unter eingehender Begründung umfassende Vor
schläge für die Ausgestaltung einer deutschen Statistik 
im allgemeinen, welche unter einigen Abänderungen die 
Annahme der massgebenden Stellen fanden und so den 
Ausgangspunkt und die Grundlage der derzeitigen deutschen 
Statistik bilden. Einer der wichtigsten Teile dieser 
Statistik war die H a n d e l s s t a t i s t i k ,  welche von Grund 
aus neu geordnet und zweifellos wesentlich vervollkommnet 
wurde, wenn gleich zunächst noch mancherlei Wunsche 
unbefriedigt, mancherlei Mängel bestehen blieben.

Aus dieser ganzen Neubildung der deutschen Sta
tistik ist zunächst ein a l l g e m e in e r  Umstand heraus
zuheben, welcher nicht nur für den augenblicklichen 
Staud, sondern vorragend des weiteren auch für eine 
sachgemässe, den sich geltend machenden Anforderungen 
des wirtschaftlichen Lebens Rechnung tragende Fort
entwicklung von Bedeutung war. Es ist dieses die B e 
g r ü n d u n g  des K a i s e r l i c h e n  S ta t i s t i s c hen  Amtes, 
welche zu Anfang des Jahres 1872 erfolgte. Damit war 
eine nach der wissenschaftlichen wie nach der fachtech
nischen Seite entsprechend ausgestattete Zentralstelle für 
die Statistik im Deutschen Reich geschaffen, welche zu
nächst und in erster Linie zwar die ihr speziell zu
gewiesenen Aufgaben für die zusammenfassende deutsche 
Statistik erfüllte, sodann aber gleichzeitig nicht nur 
diese Statistik durch Anträge an massgebender Stelle zu 
verbessern und weiter auszubauen suchte, sondern eben- 
mässig auch die Statistik der einzelnen Bundesstaaten 
fester zusammenzuknüpfen und zu einer inneren IJeber- 
einstimmung zu fuhren bestrebt war. Demgemäss musste 
die Bildung des Kaiserlichen Statistischen Amts auch der 
Handelsstatistik zu ganz wesentlichem Vorteil gereichen. 
Bei allen den weiteren Verbesserungen dieser Statistik, 
welche w ir demnächst noch zu berühren haben werden, 
ist das Kaiserliche Statistische Amt teils überhaupt an
regend, teils beratend und für die spezielle Durchführung 
vorschlagend tätig geworden und wenn die deutsche 
Handelsstatistik jetzt auf einen Stand, welcher als ein 
verhältnismässig hoher anzuerkennen ist, gebracht wurde, 
so ist dem Kaiserlichen Statistischen Amt daran ein sehr 
erheblicher und wesentlicher Anteil beizumessen.

Die Neuordnung bezüglich der Handelsstatistik tra t 
mit dem 1. Jan u a r  1872 ins Leben. Für das F e s t 
s te l lung  sve r fah ren  ist es zunächst als eine gleich
zeitig auch eine Vereinfachung bedeutende Verbesserung 
anzusehen, dass jetzt ein unmittelbarer Verkehr zwischen 
den das Material beschaffenden Stellen — wie bisher den 
Haupt-Zoll- und Steuerämtern — und der verarbeitenden 
Behörde, dem Kaiserlichen Statistischen Amt, hergestellt 
wurde unter völliger Ausschaltung der früheren Zwischen
instanz der Direktivbehörden, welche die erste Zusammen
stellung besorgten. Die Haupt-Zoll- und Steuerämter 
hatten die Hauptübersichten zunächst vierteljährlich, von 
1877 an monatlich an das Kaiserliche Statistische Amt 
einzusenden, daneben aber eine Anzahl weitererNachweisun- 
gen jährlich zu liefern. Der bedeutungsvollste Fortschritt 
liegt auf dem Gebiet der S p e z ia l i s i e r u n g  der Waren. 
Anschliessend an den Zo llta rif war ein besonderes s t a t i s t i 
sches W a r e n v e r z e i c h n i s  aufgestellt, nach welchem 
die Ausscheidung der Waren für die Handelsstatistik vor
zunehmen war; dasselbe enthielt 457 Einfuhr- und 403 
Ausfuhrpositionen und bedeutete mithin gegen früher eine 
ausserordentliche Erweiterung des zu besonderer Berück
sichtigung gelangenden Warenkreises.

Ein fernerer wichtiger Fortschritt ist daun darin 
zu erblicken, dass die W a r e n w e r t e  nunmehr zur 
Feststellung gelangten und zwar durch Schätzung bei 
dem Kaiserlichen Statistischen Amt, welche eine be
sonders zusammengesetzte Kommission von Sachver

ständigen nach vorheriger Einholung von Gutachten einer 
grösseren Anzahl von Handelskammern aus den einzelnen 
Teilen des Reiches vorzunehmen hatte. Dabei war 
man von Anfang an bestrebt, das Schätzungsverfahren 
durch sorgfältige Zusammensetzung der Kommission wie 
durch Verbesserung der derselben zu gebenden Unter
lagen zu einem brauchbaren und zuverlässigen auszu
gestalten, einUmstand, der für die spätere Regelung bei 
Entscheidung der Frage, ob durchgängig eine Wert
angabe von den Beteiligten gefordert werden sollte, von 
Bedeutung wurde.

N i c h t  erreicht wurde dagegen jetzt schon der a ll
gemeine N a c h w e is  der  I l e r k u n f t s -  und B e s t i m 
mungs lände r .  Derselbe wurde ebenso wie früher nur 
in einer beschränkten Weise für die im Seeverkehr ein- 
und ausgehenden Waren gegeben, im übrigen geschah 
die Kennzeichnung der Verkehrsrichtung nur nach den 
Grenzstrecken. Nennenswert vervollkommnete sich da
gegen wiederum die V e r ö f f e n t l i c h u n g  der Ergebnisse, 
welche in der Statistik des Deutschen Reichs, dem amt
lich herausgegebenen Quellenwerk des Kaiserlichen 
Statistischen Amts, erfolgte; vom Jahre 1877 an gelangten 
auch Monatsnachweise zur Veröffentlichung.

Trotz nicht zu verkennender gewichtiger Fortschritte 
war man aber zu einem befriedigenden Stand durch die 
neue Regelung n ich t  gelangt. Vielen gerechtfertigten 
Anforderungen gegenüber versagte die Statistik auch jetzt 
noch. Das Bestreben nach einem weiteren Ausbau, dem 
jetzt das Kaiserliche Statistische Amt eine wichtige Stütze 
wurde, musste sich demnach immer weiter und in leb
hafterer Weise geltend machen. Es führte zu der neuen 
Regelung vom Jahre 1879, die sich bis in unsere Zeit 
als die eigentliche Grundlage erhalten hat.

(Ein weiterer Artike l folgt.)

D er W echse l- und S checkverkehr und die 
neuen Stempelgesetze.

Von Dr. jur. et phil. Hans Lessing, Berlin.

Das Wechselstempelgesetz vom 15. Juli 1909 ist seit 
dem 1. August dieses Jahres in Geltung; der Scheck- und 
Quittungsstempel ist seit dem 1. Oktober d. J. in Kraft.

Das neue
W echse ls te m pe l  ge setz

hat im Prinzip nur die l a n g s i c h t i g e n  Wechsel einer 
gegen früher stärkeren steuerlichen Belastung unter
worfen; die stempelrechtliche Behandlung der mit einem 
bestimmten Zahlungstag versehenen, sogenannten D r e i 
mona ts wechse l  hat eine Aenderung gegen den bisherigen 
Rechtszustand nicht erfahren. Bei der Festsetzung der 
Verfällzeit des Wechsels werden dem Zahlungsziel nicht 
selten noch mehrere Tage, die auf die Akzepteinholung 
gerechnet werden, hinzugefügt. Daher gelten im Ver
kehr als sogenannte Dreimonatswechsel allgemein auch 
solche Wechsel, bei denen die dreimonatige Frist um 
einige Tage überschritten ist. (Begr.) Hierauf ist im 
Gesetz Rücksicht genommen durch die Bestimmung, dass 
stempelrechtlich ein Drcimouatswechsel auch dann vor
liegt, wenn die dreimonatige Laufzeit um nicht mehr als 
f ü n f  Tage überschritten ist. Diese Fristverlängerung ist 
auch nach anderer Richtung von Bedeutung. „D rei Mo
nate“ und „90 Tage“ ist nicht dasselbe. Ein am 10. Fe
bruar 1909 m it einer 90tägigen Frist ausgestellter 
Wechsel war am 17. Mai 1909 abgelaufen, ln diesem 
Falle waren also, von Kalendertag zu Kalendertag ge
rechnet, drei Monate überschritten; unter Berücksichtigung 
der erwähnten fünf Tage ist aber ein Dreimonatswechsel 
zum alten Steuersätze gegeben. Nach der deutschen
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WO. und auch nach den meisten ausländischen Rechten 
linden R e s p e k t ta g e  nicht statt; eine Protestirist wird 
zwar gewährt, aber der festgesetzte Verfalltag als solcher 
erfährt keine Veränderung. Die englische Wechselord
nung hingegen setzt, abgesehen von anderen Anordnungen 
im Wechsel und abgesehen von reinen Sichtwechseln, 
drei Respekttage zugunsten des Bezogenen fest. Auch 
solche Fälle sind im Gesetz berücksichtigt: „soweit nach 
ausländischem Rechte Respekttage stattlinden, werden sie 
der dreimonatigen Frist hinzugerechnet.“ Der auf Eng
land gezogene, mit einem bestimmten Zahlungstag ver
sehene Wechsel darf also, um noch als Dreimonatswechsel 
zu gelten, drei Monate und acht Tage, d. i. drei Respekt
tage zuzüglich obiger fünf Tage, laufen.

Dreimonatswechsel, die einen bestimmten Zahlungstag 
enthalten, sind* wie erwähnt, nur der bisherigen Stempel
abgabe unterworfen. T r itt nun aber die Verfallzeit eines 
auf einen bestimmten Zahlungstag gestellten Wechsels, 
unter Berücksichtigung- obiger fünf bzw. acht Tage, 
spä te r  als d re i  M ona te  nach dem Ausstellungstage 
ein, so ist auf die Zeit bis zum Verfalltag für die
nächsten neun Monate und weiterhin für je  fernere sechs
Monate oder den angefangenen Teil dieses Zeitraums 
eine w e i t e r e  Abgabe  in der Höhe der ursprünglichen 
Stempelabgabe zu entrichten. Zu beachten bleibt also, 
dass die Höhe der früheren Steuersätze als solche eine 
Abänderung nicht erfahren hat, vielmehr nur zeitlich 
w e i te re  Abgaben erhoben werden. Ein am 1. Oktober 
1909 ausgestellter, am 1. Oktober 1911 fälliger Wechsel 
von 200 M. zahlt daher zunächst, wie bisher, 0,10 M. 
Stempelabgabe. Am 1. Januar 1910 ist für die nächsten
9 Monate, also für die Zeit vom 1. Januar 1910 bis
1. Oktober 1910 eine weitere Abgabe von 0,10 M. zu 
entrichten. Am 1. Oktober 1910 erfolgt und zwar nun
mehl für je  fernere 6 Monate eine weitere Versteuerung 
mit 0,10 M., so dass am 1. Oktober 1910 für die Zeit 
vom 1. Oktober 1910 bis 1. April 1911, und am 1. April 
1911 für die Zeit vom 1. April 1911 bis 1. Oktober 1911 
je  0,10 M. zu bezahlen sind. Die steuerliche Gesamt
belastung eines Wechsels beträgt also je für den Zeit 
raum eines Jahres der Laufzeit das Doppelte des ein- 
fachen Stempels. Für die U e b e r g a n g s z e i t  ist darauf 
hinzuweisen^ dass nach § 31 des Gesetzes die Verpflich- 
tung zur Entrichtung der weiteren Abgabe mit dem 
1. August 1909 eintrat. Für einen am 1. Oktober 1905 
ausgestellten, am 1. Novemberl910 fälligen und mit 0,10 M 
versteuerten Wechsel von 200 M. war daher am 1. August 
1909 eine weitere Abgabe von 0,10 M. und zwar für 
neun Monate zu entrichten. Am 1. Mai 1910 erfolgt 
eine weitere Abgabe in gleicher Höhe für fernere 6 Mo
nate. Yon einer Nach Versteuerung dieses Wechsels für 
die vor dem 1. August 1909 liegende Zeit ist keine Rede.

W ir übergehen die neuen Vorschriften, die für die 
Fristberechnung bei pichen Wechseln gegeben sind, die 
auf Sicht gestellt sind und bei solchen, die bestimmte 
Zeit nach Sicht zahlbar sind und heben als für die Praxis 
besonders wichtig noch hervor, dass nach den neuön Vor
schriften auch ein u n v o l l s t ä n d ig  a u s g e t ü l l t e r  Wechsel  
( B la n k e t t )  ohne Ausnahme stempelpflichtig ist, sofern er 
nur einem anderen unter der Vereinbarung übergeben 
wird, dass dieser berechtigt sein soll, die fehlenden E r
fordernisse zu ergänzen. Diese Vereinbarung w ird ver
mutet, wenn die Schrift die Bezeichnung als Wechsel 
enthält. Bisher war bekanntlich eine Urkunde, welche 
nicht alle Erfordernisse eines Wechsels enthielt, bei der 
z. B. der Ausstellungstag oder der Name des Gläubigers 
nicht ausgefüllt war, in diesem Zustande nicht steuer
pflichtig. Besonders für sogenannte Kautionswechsel 
(Avalwechsel) wurden vielfach solche unvollständige, unter 
entsprechender Vereinbarung übergebene Wechsel steuer

frei verwendet. Seit dem 1. Aiigust 1909 steht nun, wie 
erwähnt, der unvollständige Wechsel im Regelfall dem 
ordnungsgemäss ausgestellten Wechsel in Ansehung der 
Stempelpflicht gleich. Ein am 1. Oktober 1905 ausge
stellter und ohne Akzept weitergegebener Wechsel von 
200 M., bei dem z. B. der Verfalltag nicht ausgeflillt war, 
unterlag bis zum 1. August 1909 keiner Stempelpflicht; 
am 1. August 1909 war dieser Wechsel mit 0,10 M. zu 
versteuern. Gleichzeitig war aber auch gemäss § 31 des 
Stempelgesetzes eine weitere Abgabe von 0,10 M. für 
neun Monate, also für die Zeit vom 1.. August 1909 bis 
zum 1. Mai ¿910, zu entrichten.

Bei dem Wechselblankett werden für die Bemessung 
der Stempelabgabe die fehlenden Erfordernisse im Wege 
der Vermutung ergänzt: „Fehlt die Angabe der zu zahlen
den Geldsumme, so ist die Stempelabgabe und die 
weitere Abgabe von einer Summe von zehntausend Mark 
zu entrichten; wird später eine andere als diese Summe 
eingesetzt, so hat die entsprechende Ausgleichung durch 
Nacherhebung oder Erstattung der Steuer zu erfolgen. 
Fehlt in der Schrift eine Bestimmung Uber die Zahlungs
zeit, so tr itt die Verpflichtung zur Entrichtung der 
weiteren Abgabe mit dem Ablauf von drei Monaten nach 
dem Ausstellungstag ein. Fehlt die Angabe des Aus
stellungstags, so g ilt der Tag der Uebergabe als Aus
stellungstag.“

Beachtenswert ist, dass die weitere Abgabe für 
einen längeren als den neunmonatigen oder sechsmonatigen 
Zeitraum sowie die gesamte auf die Zeit bis zum Ver
falltag entfallende Stempelabgabe im  voraus entrichtet 
werden kann,  nicht aber im voraus entrichtet werden 
muss. Dabei darf darauf hingewiesen werden, dass die 
grossen Berliner und wohl auch die meisten anderen 
Banken nur solche Wechsel hereinnehmen, die für ihre 
ganze Laufzeit mit der erforderlichen Stempelabgabe ver
sehen sind. Die Entrichtung der weiteren Abgabe muss 
spätestens innerhalb der ersten drei Tage des Zeitraums 
erfolgen, für den sie zu zahlen ist.

Nach den A us füh rungsbes t im m ungen zum
Wechselstempelgesetz ist in jeder einzelnen der auf
geklebten Marken Tag, Monat und Jahr der Verwendung 
der Marke auf dem Wechsel niederzuschreiben. W ird 
die weitere Abgabe gleichzeitig m it der ursprünglichen 
Abgabe im voraus entrichtet, so ist sie genau so wie 
diese zu datieren; wird also für einen am 1. Oktober 
1909 ausgestellten und am 1. Oktober 1910 fälligen 
Wechsel von 200 M. die ursprüngliche und die weitere 
Stempelabgabe am 1. Oktober 1909 im volaus ent
richtet, so sind beide Marken zu je  0,10 M. mit dem 
Datum 1. Oktober 1909 zu versehen, im übrigen be
darf es keiner besonderen Marke für die weitere Ab
gabe, so dass der Stempelpflicht auch dann genügt 
ist, wenn am 1. Oktober 1909 eimj Marke zu 0,20 M. 
verwendet wird.

Langsichtige Wechsel werdeil vielfach zur Sicher
heitsleistung verwendet — K au  t ions-  und A v a lw e c h s e l  
— und zwar sowohl Wechsel mit langfristiger, fester 
Zahlungszeit als auch Sichtwechsel. Nun v e r j ä h r t  der 
wechselmässige Anspruch* gegen den Akzeptanten des 
gezogenen bzw. .den Aussteller des trockenen, mit be
stimmter Fälligkeit versehenen Wechsels in drei Jahren 
vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet, bei einem 
Sichtwechsel in drei Jahren nach dem Ablauf der zwei
jährigen Präsentationsfrist. Der Inhaber des Wechsels be 
hält aber noch für diesen Zeitraum seinen Wechsel massigen 
Anspruch gegen den Akzeptanten des gezogenen bzw. 
den Aussteller des Solawechsels. Der abgelaufene Wechsel 
kann daher für diese drei Jahre noch als wechselmässige 
Sicherheit gelten, selbstverständlich ohne dass hierfür 
eine w e i te r e  Abgabe  zu entrichten wäre, da ja  die



Laufzeit des Wechsels beendet ist. Auch sonst ist für 
einen nach dem F ä l l i g k e i t s t a g e  in U m l a u f  be f ind 
l i chen ,  gleichviel ob protestierten oder nicht protestierten 
Wechsel eine weitere Abgabe nicht zu entrichten. Trat 
die Fälligkeit eines längsichtigen, mit einer weiteren 
Abgabe nicht versehenen Wechsels im Ausland ein und 
kommt der Wechsel nach Fälligkeit wieder ins Inland 
zurück, so ist eine weitere Abgabe nicht mehr zu er
heben, da eine weitere Abgabepflicht im Inland nur für 
den noch nicht verfallenen Wechsel besteht.

Ein Wechsel w ird in der Regel so p ro lo n g ie r t ,  
dass für den verfallenen Wechsel im Austausch ein neuer 
Wechsel mit dem neuen Verfalltag gegeben wird. Die 
schriftliche Prolongation kann aber auch, allerdings nicht 
mit W irkung gegen die Indossanten ohne deren Ge
nehmigung, auf dein Wechsel selbst erfolgen. Ange
nommen, ein Dreimonatswechsel war am 1. August 1909 
fällig und nach diesem Zeitpunkt durch schriftlichen Ver
merk auf dem Wechsel um ein Jahr prolongiert worden : 
für diesen Fall ist festzuhalten, dass durch die Prolon
gation nur die Zahlungszeit hinausgeschoben, der Verfall
tag als solcher aber nicht geändert wird. Der Wechsel 
war am 1. August 1909 verfallen. Eine weitere Abgabe 
kommt daher für ihn nicht in Betracht.

Die Frage, w e r im V e r h ä l t n i s  der  T e i l n e h m e r  
am W e c h s e l u m l a u f  die w e i t e r e n  Abgaben zu 
t ragen  hat,  ist für das Stempelrecht und das Zivilrecht 
verschieden zu beantworten: Stempelrechtlich liegt die 
weitere Abgabe dem Inhaber des Wechsels ob, zivil- 
rechtlich kommt es auf die besonderen Vereinbarungen 
der Parteien an. Bestehen solche nicht, so w ird man 
z. B. sagen müssen, dass in denjenigen Fällen, in denen 
bei der Hereinnahme eines langsichtigen Wechsels ein ein
facher Wechselkauf vorlag, ein Geschäft, das sich „Geld 
gegen Wechsel“ erledigte, die weitere Abgabe dem 
Käufer des Wechsels zur Last fä llt. So ist die Sachlage 
bei dem Wechselverkehr mit der R e ic h s b a n k ,  die denn 
auch beschlossen hat, die am 1. August 1909 oder 
später fä llig  gewordenen weiteren Abgaben der bereits 
in ihrem Besitz befindlichen Wechsel von den E in
reichern der Wechsel nicht zu erheben, sondern siej auf 
ihre eigene Rechnung zu übernehmen. Anders liegt-aber 
zumeist das Verhältnis zwischen B a n k i e r  und Kunden.  
Hier ist der Wechselkauf als solcher nicht Selbstzweck, 
das Geben und Nehmen des Wechsels erfolgt vielmehr 
zur Schaffung eines Guthabens in laufender Rech
nung, zur Abdeckung oder Minderung eines Debetsaldos 
usw.; die Diskontierung bildet somit nur die Form eines 
Kredits, dessen Spesen, zu denen auch die weiteren 
Wechselabgaben gehören, dem Kreditnehmer, also dem 
Wechseleinreicher, zur Last fallen. Dass bei Einreichung 
eines Wechsels zum In kasso  der Einreicher die weitere 
Abgabe zu tragen hat, bedarf keiner weiteren Aus
führung. Ist ein Wechsel zur S i c h e r h e i t  gegeben, so 
wird die weitere Abgabe mangels besonderer Abrede 
wohl denjenigen treffen, der die Sicherheit zu leisten hat.

Bei der Betrachtung der neuen Vorschriften über die

S tem pe lab gabe  von Schecks

ist hervorzuheben, dass der Scheck vom 1. Oktober 1909 
ab unter doppelten stempelrechtlichen Normen steht. Im 
Inland ausgestellte Schecks und Schecks, welche im 
Ausland auf das Inland ausgestellt siud, unterliegen nach 
Tarifstelle 10 des Reichsstempelgesetzes einer Abgabe  
von 0,10 M. vom einzelnen Scheck, also einer festen 
Abgabe, die auf den Scheckbetrag keine Rücksicht nimmt. 
Der Scheck kann aber auch gemäss § 29 des Scheck
gesetzes im Zusammenhang mit § 27 des Wechselstempel
gesetzes dem W echse ls te m pe l  unterliegen; in diesem 
Falle finden die nach der Schecksumme festzustellenden

Sätze der Wechselstempelabgabe (§ 3 Abs. 1 desWStG.) 
Anwendung. Lautet der Scheck auf eine nicht passiv 
scheckfäbige Person (§§ 2, 25 Scheckges.), ist er —  im 
Ausland gültig — akzeptiert worden oder ist er vorda
tiert oder ohne Deckung ausgestellt'), so ist die Wechsel
stempelabgabe zu entrichten. Beachtenswert ist, dass 
nach Tarifstelle 10 Schecks, die dem W e c h s e l 
s tempe l  u n t e r l i e g e n ,  von dem F ix s te m p e l  des 
R e ichss tem pe lgese tz es  b e f r e i t  sind. Hieraus er
gibt sich eine unerwünschte Konsequenz: Das Scheck
gesetz entzieht, und zwar aus guten Gründen, den vor
datierten Schecks die Freiheit vom Wechselstempel. Ein 
vordatierter Scheck Uber 200 M. oder weniger ist dem
nach mit 0,10 M. Wechselstempelabgabe zu belegen. 
Weil dieser Scheck aber dem Wecbselstempel unterliegt, 
bleibt er, nach der erwähnten Ausnahme der Tarifstelle 
10, fre i vom Scheckstempel. Es kann also ein Scheck 
von 200 M. oder weniger ohne einen steuerlichen Mehr
aufwand vordatiert und in Zirkulation gesetzt werden. 
Dem Unwesen vordatierter Schecks ist aber immerhin 
dadurch ein Riegel vorgeschoben, dass vordatierte Schecks 
schlechthin nicht honoriert werden. Ebenso könnten Schecks 
Uber 200 M. oder weniger ohne Mehrbelastung nunmehr 
auch auf solche Personen und Anstalten ausgestellt wer
den, denen passive Scheckfähigkeit nach dem Seheck
gesetz nicht zukommt und die deshalb dem Wechsel
stempel unterliegen.

Die zur Tarifstelle 10 einschlägigen Bestimmungen 
des Stempelgesetzes sind in den §§ 70— 77 enthalten. 
Hieraus ist besonders zu erwähnen, dass die Entrichtung 
der Stempelabgabe erfolgen muss, ehe ein im Inland 
ausgestellter Scheck vom Aussteller, ein im Ausland auf 
das Inland ausgestellter Scheck, der nicht schon im Aus
land mit dem Reichsstempel versehen ist, von dem ersten 
inländischen Inhaber aus den Händen gegeben wird.

Eine Giroanweisung —  r o te r  Scheck der  R e i c h s 
bank  —  unterliegt dem Scheckstempel nicht. Ebenso
wenig sind ihm E f f e k t e n -  oder  W a r e n s c h e c k s  unter
worfen. Dagegen macht es für die Stempelpflicht keinen 
Unterschied, ob ein Scheck mit dem Vermerk „nu r  zu r  
V e r r e c h n u n g “ versehen ist oder nicht, da dieser Ver
merk lediglich die Barzahlung des Schecks verbietet. 
P o s tk a r te n s c h e c k s  sind nicht anders wie sonstige 
Schecks zu behandeln.

Den Schecks stehen nach Tarifstelle 10 gleich die 
Q u i t t u n g e n

über Geldsummen, die aus Guthaben des Ausstellers bei 
den im § 2 des Scheckgesetzes bezeiehneten Anstalten 
oder Firmen gezahlt werden, sofern die Quittung im In 
land ausgestellt oder ausgchiindigt wird.

Bei der Feststellung, welche Quittung darnach 
stempelpflichtig ist, muss zuerst beachtet werden, dass 
die Stempelpflicht nur eintritt, wenn der A u s s t e l l e r  
der  Q u i t t u n g  zug le ich  de r je n ig e  is t ,  der  das 
G u thabe n  bes i tz t .  Damit scheiden alle diejenigen 
Fälle aus, in denen der Quittungsaussteller für dritte 
Rechnung einen Geldbetrag in Empfang nimmt. Wenn 
also A. seine Bank anweist, aus seinem Guthaben dem 
B. eine bestimmte Summe auszuzahlen und B. quittiert 
den für Rechnung des A. erhobenen Betrag, so ist diese 
Quittung des B. stempelfrei. Es ist natürlich, dass in 
dieser Form der Quittungsstcmpel in vielen Fällen um
gangen werden kann — man denke an Abhebungen 
durch Ehegatten, Freunde, Angestellte usw. — , selbstver
ständlich aber w ird solchen Versuchen von seiten der * S.

') Die Wechselstempolp flicht ungedeckter Schecks ist be
stritten; sie wird verneint z. .15. von J a cu s ie l im Bankarchiv 
Bd. V III, Bl. 320 ff. bejaht z. B. von B re it  bei Holdheim 1908,
S. 299 ff. und in m einem  Kommentar zum Scheckgesetz § 29.
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Hanken und Bankiers nach Möglichkeit entgegengewirkt 
werden. Der Aussteller der Quittung muss, wie erwähnt, 
ein Guthaben bei der Bank besitzen. Im Gesetz ist 
nicht zum Ausdruck gebracht, wie der Begriffeines G u t 
habens in bezug auf den Quittungsstempel zu bestimmen ist 
Aus der Gleichstellung der Quittung mit dem Scheck und 
nus der Absicht des Gesetzgebers, durch die Besteuerung der 
Quittung die Umgehung des Scheckstempels zu verhindern, 
wird sich aber die Entscheidung ableiten lassen. Dar
nach handelt es sich bei dem Quittungsstempel um ein 
Guthaben, über das ebensowohl durch Schecks wie durch 
Abhebungen mittels Quittung verfügt werden kann. Es 
steht also ein scheckfähiges Guthaben in Frage, das sich 
m. E. von einem Scheckguthaben nur dadurch unter
scheidet, dass ein besonderer, gerade auf die Verwendung 
von Schecks gerichteter Vertrag nicht vorzuliegen braucht. 
Das Preussische Finanzministerium hat sich auf eine 
Eingabe am 29. September a. c. dahin ausgesprochen, 
dass „unter Guthaben im Sinne der Tarifstelle 10 des 
Reichsstempelgesetzes in Uebereinstimmung mit § 3 des 
Scheckgesetzes der Geldbetrag verstanden werden müsse, 
bis zu welchem der Bezogene nach dem zwischen ihm 
und dem Aussteller bestehenden Rechtsverhältnis Schecks 
einzulösen verpflichtet sei“ 2 3). Aus Vorstehendem ergibt 
sich jedenfalls so viel, dass als Guthaben auch im Sinne 
des Quittungsstempels nicht nur ein bei dem Bankier bar 
deponierter Betrag zu verstehen ist, dass hier vielmehr 
auch ein dem Aussteller der Quittung erüffnefcr K r e d i t  
in Betracht kommt. Eine Quittung ist, wie in der er
wähnten Entschliessung des Finanzministers ausgesprochen 
ist, „auch dann stempelpflichtig, wenn der Aussteller 
(Konto-Korrent-Inhaber) sich bei der Bank in zinspflich
tigem D e b e t  befindet, jedoch der Bank durch Nieder- 
egung von Wertpapieren oder Hypothekenurkunden oder 

durch Bürgschaft D ritter Sicherheit gestellt hat oder bei 
der Bank Blankokredit geniesst“ . Immer aber w ird als 
Voraussetzung-  der  S t e m p e lp f l i c h t  f ü r  eine 
Q u i t t u n g  eine Uber e inen e in m a l i g e n  Geschäf ts-  
v o r t a l l  h inausgehende  G e s c h ä f t s v e r b in d u n g  an
zusehen sein. Daher begründen z. B. ein einmaliges 
Darlehen, eine Wechseldiskontierung gegen bar, ein mit 

^ Hingabe von Effekten und mit Empfangnahme des ver
einbarten, einmaligen Vorschusses zunächst erledigtes 
Lombardgeschaft, der Verkauf von Effekten und die Ab-

für die O nittL r 0S«n " !•  ähnL nicht (lie Stempelpflicht f . ,d Quittung über die empfangene Valuta. Dagegen
wird z. B. Stempelpflicht für die Abhebung aufgelaSener 
Znisui eines Bardepots anzunehmen sein, wie auch für 
die Rücknahme des Bardepots selbst, letzteres auch dann, 
wenn das Geschäft lediglich in der Einlage und der 
späteren Rücknahme zuzüglich Zinsen bestanden hat 

In der Praxis wird häufig Jemand von dritter'Seite 
eine bestimmte Summe bei einer Bank „ z u r  V e r fü g u n g  
g e s t e l l t “ . In  diesem Falle bildet nach einer Ent
scheidung des Reichsgerichts die zur Verfügung gestellte 
Summe ein Guthaben, das durch Schecks erhoben werden 
kann, vgl. Bank-Archiv B. V III, S. 302. Die Ent
scheidung des Reichsgerichts ist zu billigen, insofern sie 
den Begriff des Scheckguthabens weitgehend interpretiert.
In der Ausstellung und Einlösung von Schecks auf Grund 
eines zur Verfügung gestellten Betrages ist der Partei
w ille erkennbar, die von dritter Seite angewiesene Summe 
als Guthaben des Ausstellers zu behandeln. Bei Ab
hebungen mittels Quittung wäre eine solche Auslegung 
für den Regelfall unzutreffend; vielmehr wird hierbei für 
Rechnung des Dritten gezahlt und quittiert, ohne dass 
eine S t e u e r p f l i c h t  f ü r  diese Q u i t tu n g e n  in Be

2) Die Hereinziehung des „iScheckvertrags“ nach § 3 des
Scheckgesetzes ist hier nicht ohne Weiteres verständlich.

tracht kommen könnte. Das Gleiche g ilt auch z. B. für 
Abhebungen auf Grund eines K r e d i t b r i e f e s :  die Zah
lung erfolgt für Rechnung des Anweisenden, die Quittungen 
über Abhebungen sind stempelfrei. Anders natürlich wäre 
es zu beurteilen, wenn etwa auf Grund der Akkreditierung 
dem Akkreditierten ein laufendes Konto eröffnet würde. Auf 
die F o rm  der Q u i t t u n g  kann es bei der Anwendung der 
Tarifstelle 10 nicht ankommen, daher ist an und für sich 
auch einein B r i e f f o r m  abgegebene Empfangsbestätigung 
des Kontoinhabers über eine Abhebung von seinem Gut
haben stempelpflichtig, vgl. auch § 27 Abs. 2 WStG. 
Bei den Reichstagsverhandlungen ist das Bedenken ge- 
äussert worden, es liege auch dann eine stempelpflichtige 
Quittung über ein Bankierguthaben vor, wenn ein Bankier 
seinem auswärtigen Kunden aus dessen Guthaben 1000 M. 
übersende und der auswärtige Kunde ihm brieflich eine 
Empfangsbestätigung ausstelle. Dieses Bedenken dürfte 
jedoch zu weit gehen. Die Quittung soll dem Scheck 
gleichgestellt sein, sie kann also von der Steuer nur ge
troffen werden, wenn gegen ihre Vorlage, Zug um Zug,  
die Zahlung des Betrages aus dem Guthaben erfolgt. 
Eine Quittung in diesem Sinne aber liegt nicht vor, 
■wenn der auswärtige Kunde eine bereits in  der V e r 

zug um Zug- gegen Empfang c ....... :o-.
§ 368 BGB. In diesem Falle ist daher ein Quittungs
stempel nicht zu entrichten.

Eine Quittung ist ferner nur dann stempelpflichtig, 
wenn der Aussteller das Guthaben bei den nach dem 
§_ 2 des Scheckgesetzes passiv Scheckfähigen besitzt. Zu 
diesen gehören auch „die unter amtlicher Aufsicht 
stehenden Sparkassen ,  wenn ¿sie die nach Landesrecht 
für sie geltenden Aufsichtsbestimmungen erfüllen“ . Es 
ist für Sparkassen mehrfach erörtert worden, ob und 
inwieweit sie dem Quittungsstempel unterliegen. Die 
Begründung zum Stempelgesetz: bemerkt, dass die Spar
kassen von dem Quittungsstempel „insofern nicht berührt 
werden, als die Auszahlungen nicht gegen besonderes 
Empfangsbekenntnis des Sparers ,  sondern lediglich unter 
Buchungsbescheinigung des Sparkassenbeam te n  zu 
erfolgen pflegen“ . Wenn aber eine Sparkasse bei Aus
zahlungen eine Quittung des Buchinhabers verlangt — 
und dies ist z. B. bei Abhebung der ganzen Einlage die 
Regel — dann ist hierfür der Quittungsstempel zu ent
richten. Das Recht  der  Sparkassen  auf  passive 
S c h e c k f ä h ig k e i t  i s t  gesetz l ich ges iche r t ,  und 
nur über die Ausübung dieses Rechts haben die 
Landesregierungen die Aufsicht. Quittungen Uber Ab
hebungen eines Sparkassenguthabens sind daher nur dann 
s te m p e l f r e i ,  wenn etwa einer unter amtlicher Aufsicht 
stehenden Sparkasse von Aufsichts wegen der Scheck
verkehr ausdrücklich untersagt wäre. Im  ü b r ig e n  ist  
es f ü r  die Frage nach der  pass iven S c h e c k f ä h i g 
k e i t  und dam i t  f ü r  die Voraussetzung der  T a r i f 
s te l le  10 gänz l i ch  be lang los ,  ob eine S parkasse den 
S c h e c k v e rk e h r  ta ts äch l i ch  p f l e g t  oder  n i c h t  Auch 
ist es ohne Bedeutung, oh die Quittung des Sparers im 
Sparkassenbuch oder gesondert erfolgt. Ebenso wie die 
Sparkassenbücher, dienen im Bankverkehr nicht selten
sogenannte Q u i t tungsb üche r ,  K o n t o b u c h «  K a is a “
gegen buch er und ähnl. zur Aufnahme ’ von Be
scheinigungen' über eingezahlte oder abgehobene Beträge

ü T d te Sr)frkashs? \1f ü gen ^  dieselben Grundsätze wie iur me Sparkassenbücher massgebend.

einerV p ifa t i nef rte-r t  ^  die/ rage’ ob durch die Ausstellung 
einer I  a tz anw e isung  der Scheckstempel umgangen

sind diekr ? ;  i Ger SS,§, 27 des Wechselstempelgfsetzes 
baren IW zah U11S dienenden, auf Sicht zahl-
baien I latzanweisungen, die nicht Schecks sind, steuerfrei.
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Wer also inZukunft statt durchScheck sein Guthaben mittels 
Platzanweisung abhebt, hat für die Platzanweisung als 
Urkunde einen Stempel nicht zu entrichten, vorausgesetzt, 
dass sich die Bank damit begnügt, die honorierte Platz
anweisung z. B. durch einen Vermerk „Bezahlt“  oder 
ähnlich zu entwerten.3) Fordert aber die Bank bei Zah
lung der Piatzanweisung eine Quittung —  und ihr Recht 
dazu ergibt sich ohne weiteres aus § 364 HGB., vgl. § 13 
ScheckG., Art. 39 WO. — , so ist die Q u i t t u n g  als 
solche dem Stempel unterworfen, dies jedenfalls stets, 
wenn der Aussteller und Einreicher der Platzanweisung 
identisch ist, da dann die Quittung auch von demjenigen 
ausgeht, der das Guthaben besitzt. Leistet nicht der 
Aussteller, sondern der Anweisungsempfänger oder dessen 
Nachfolger die Empfangsbestätigung, so ist dies keine 
Quittung des Kontoinhabers und es ist daher weder für 
die Platzanweisung als solche, noch für die Quittung eine 
Steuer zu entrichten. Es ist bekannt, dass die Ver
einigung von Berliner Banken und Bankiers diese Frage 
für zweifelhaft erachtet und bei der Honorierung einer 
Platzanweisung eine Quittung und für diese die Ent
richtung der Stempelabgabe verlangt. Viele Quittungen 
tragen eine f a k s i m i l i e r t e  U n t e r s c h r i f t  und sind des
halb ungültig. Solche Quittungen sind aber trotzdem 
stempelpflichtig, da die Stempelpflicht einer Urkunde nicht 
die Rechtswirksamkeit der in dieser verkörperten Willens
erklärung voraussetzt. B r e i t ,  D. J.-Z. XIV, 1134. Zu 
erwähnen ist noch, dass sogenannte D o p p e l q u i t t u n g e n  
—  „doppelt für einfach gültig“ — nicht doppelte Stempel
abgabe erfordern. Nach einer jüngst ergangenen Ent- 
schliessung des Preussischen Finanzministeriums ist in 
diesem Falle der Abgabepflicht durch Versteuerung des 
Hauptexemplares genügt, da die Zusammengehörigkeit 
beider Urkunden im Texte unzweideutig Ausdruck ge
funden hat. Auf dem zweiten Exemplar ist kurz zu bemerken: 
„Stempel zum Hauptexemplar dieser Quittung ver
wendet.“

Scheck- und Quittungsstempel sind, wie eingangs 
bemerkt, am 1. Oktober 1909 in K raft getreten. Auf 
die vo r dem 1. O k to b e r  1909 ausges te l l t en  
Schecks und Q u i t t u n g e n  finden die neuen Vorschriften 
keine Anwendung.

Nach Niederschrift vorstehender Zeilen geht durch 
die Presse eine Mitteilung, wonach die Oberzolldirektion 
in Berlin dem Kreisausschuss des Kreises Teltow auf 
eine Anfrage folgenden Bescheid erteilt habe: „Die der 
Sparkasse  des Kreises Teltow erteilten Quittungen Uber 
Sparkassenguthaben unterliegen, da die Sparkasse den 
Scheckverkehr nich( eingeführt hat, einer Stempelabgabe 
nicht. Sie würden, ' wie ich nach nochmaliger Erwägung 
aus Anlass einer Entscheidung des Herrn Finanzministers * S.

3) (A n m e rku n g  der R edak tion .) Fraglich ist, ob eine nach 
ausw ä rts  r e m it t ie r te  oder g ir ie r te  Piatzanweisung der 
Stempelnflicht unterliegt. WirÄmrneinen diese Frage in Ueber- 
einstimmung m it ZimmermailhLWechselstempel.steuergesetz,
S. 98 Anm. j9, und dem badiaBljen F in a n z m in is te r iu m  in 
dem dort angeführten Erlass, ■ ie  gegenteilige Ansicht wird 
in den Blättern für ö-enossenseSRswesen Nr. 89 S. 661 unter 
Bezugnahme auf RGStr. 18* S. vertreten. Dort wird in 
dessen lediglich zugegeben, da.ssjBBie deutsche Gesetzgebung, 
als sie die Schecks m it den Platz&äweisungen von der Stempel
pflicht befreite, sicherlich nur „iiftihöchst beschränktem Um
fange an demselben Platz zirkulidfÄlde Papiere im Auge ge
habt haben werde“ . Wenn jedoch «Kg RG. im folgenden selbst 
anerkennt, dass diese von ihm liSm Gesetzgeber vermutete 
Vorstellung für den Rechtsbegriff Schecks nicht mass
gebend sein könne, so muss gleiches »(ich für die Bestimmung 
des re c h tlic h e n . Begriffs der Platzanwmwung gelten, welcher 
nach feststehender Verkehrsauf fassu nghillö^lm Ausstellungsorte 
zahlbaren Anweisungen ohne RücksichtyiWfden Wohnort des 
Remittenten umfasst. - f R i

vom 29. September 1909 I I I  15 855 anerkenne, auch, 
wenn die Sparkasse den Scheckverkehr eingeführt hätte, 
n u r dann dem S tempe l  der  T a r i f n u m m e r  10 des 
Reichsstempelgesetzes vom 15. Juli 1909 u n te r w o r fe n  
sein,  wenn zw ischen  der  Sparkasse und dem 
Q u i t t u n g s a u s s t e l l e r  ein S c h e c k v e r t r a g  a b g e 
schlossen w ä re  und wenn weiter die Quittung sich in 
der Grenze hielte, bis zu welcher nach dem Scheckvertrage 
eine Verpflichtung zur Einlösung von Schecks bestände.“ 

Hieraus wäre ganz allgemein abzuleiten, dass eine 
Stempelpflicht für Quittungen nur dann besteht, wenn 
der Aussteller der Quittung einen besonderen Scheck
vertrag — im Regelfälle natürlich mit Aushändigung 
eines Scheckbuchs — mit seiner Bank oder seinem 
Bankier geschlossen hat! Wie sich aus den obigen Aus
führungen ergibt, w ird eine solche Auslegung, die die 
Oberzolldirektion fü r  Spa rkassen  gibt, die aber ganz 
ebenso auch f ü r  B a nk en  und B ank ie rs  A n w e n 
dung f i n d e n  müsste,  im Gesetze eine Stutze nicht 
finden können. Es ist daher kaum anzunehmen, dass 
ein solcher Bescheid obigen Inhalts w irklich ergangen ist.

K ursspeku la tion  und K urss icherung  
in  südam erikanischen V a lu ten , spezie ll in  

ch ilen ischer W ä h ru n g .1)
Von Dr. Rud. Dunker, Osnabrück.

Ueberseegeschäfte haben für das deutsche Kapital 
von Jahr zu Jahr wachsende Bedeutung erlangt. Der 
Einfluss unserer Nation ist gleichzeitig mit dem steigenden 
Ansehen des Deutschen Reiches wesentlich von deutschem 
Unternehmergeist gefördert worden.

Es kann freilich nicht bestritten werden, dass 
England mit seiner historischen Handels-Entwicklung und 
seinem viel grösseren Ueberschuss-Kapital zu Auslands
geschäften für die erste Stelle besonders prädestiniert ist, 
und dass daher unser Geschäftsumfang vielfach noch sehr 
zurücksteht. Immerhin ist eine kräftige Stärkung unseres 
Einflusses in der zunehmenden Beteiligung an grösseren 
Unternehmungen in den Uebersee - Ländern deutlich 
wahrzunehmen, sei es im Export der jeweiligen Boden- • 
Produkte, oder beim Import europäischer Waren, sei es 
im Bau von Bahnen und elektrischen Anlagen, oder im 
Bankgeschäft, welches Handel und Industrie in der ta t
kräftigsten Weise unterstützt und durch Uebernahme von 
soliden staatlichen und städtischen Anleihen das deutsche 
Interesse wahrnimmt.

Natürlich bringt das überseeische Geschäft grössere 
Risiken m it sich, und diese müssen infolgedessen durch 
entsprechenden Mehrverdienst wettgemacht werden. Die 
jeweilige Landes-Politik, äussere wie besonders auch 
innere, spielt hierbei oft eine sehr wesentliche Rolle. 
Revolutionen, D iktatur, Parlamentsherrschaft, ja  blosse 
Ministerwechsel rufen häufig böse wirtschaftliche Miss
griffe und Folgewirkungen hervor. —

Politische und finanzielle Umwälzungen sind und 
waren allen südamerikanischen Republiken Jahrzehnte

’ ) Erweiterter Abdruck eines am 4. März 1909 in der Volks
wirtschaftlichen Gesellschaft zu München gehaltenen Vortrages. 
Die nachstehenden Ausführungen bezwecken die Darstellung 
angewandter Methoden im überseeischen Wechselgeschäft. Sie 
sind einer grösseren Arbeit entnommen, in welcher sowohl 
die staatlichen Finanzschwierigkeiten von Chile wie die privat- 
wirtschaftliche Krisis der letzten Jahre geschildert ist. Daraus 
ergeben sich in erster Linie Erfahrungen für die Praxis im 
Ueberseegeschäft; daneben erscheint es für die Wissenschaft 
von Nutzen, die theoretischen Ergebnisse unter dem Gesichts
punkte: „Währungs-Experimente als Beiträge zur Geld-Theorie“ 
zusammenzufassen.
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¿ t UTeh Feme*naam- ®'e haben sämtlich die schweren 
gen solcher Erscheinungen und Zustände an sich er- 

p.pê n; , ,tr®ten diese akut-revolutionär, oft chronisch- 
Finfl Sebe” 8,ch auk Häufigkeit und Dauer, Umfang und 

ntluss spielen dabei allerdings eine individuell bedeut
same^ verschiedene Rolle.
,  Ebenso kennzeichnet sie alle die Verflechtung mit 

m W eltmarkt und die Abhängigkeit vom europäischen

sieh abstufe1 da8S Mer tÜe Stärke£rade ™ einzelnen

W;r f Di e , '.nternftionalen Beziehungen zur nationalen 
Ortschaft in jedem Augenblick ziffernmässig qualifizieren 
J  nR n uad t'ewertet zu erhalten, ist vor allem ein 

I iaktisches Tagesbedtlrfnis für den überseeischen Handel 
unn Verkehr. Das rechnerische Mittel dazu bildet der 
jeweilige Wechselkurs.
nisp, y ndQ, aach da erblicken w ir bei allen südamerika-
nän.bVh S l5en ei,ne/ emeiR an' e Erscheinung. Ueberall 
nämlich wird auf die englischen Goldmünze Bezug' ge
nommen (Hierin besonders dokumentiert sich das Vor-

S e S V p f r “ 8 Ev!nflu88eS ^ egeniiber dem deutschen.) 
r Z l  Eelatmn findet ibren sichtbaren Niederschlag Inder
BräsSiim Mil S . dieA R e f f e n d e  Landesmünze wie in
Peso in S  1“ A^ entl"ien, Uruguay und Chile 

eso, in Bolivien Boliviano und in Peru Sol heriseir

nsofemneinhenenh Wird in f Pence notiert- Nur Peru macht 
akt scher n  i Z  m' r , ,,rm0lle Ausi>ahme, als dort bei

Pfund vo„ e Ur g- er^ ldw^hrnng ei"  peruanisches 
011 gleichem Feingehalt wie das englische Pfund

« Ä r w b: t \ T d e ’ r d. t,as! - . 2  *  S

(Aehrilich

effektiv vorhanden So ^hei 8.üdame.rikan'scben Staaten 
grösste Teil ! „  o beisPielsweise in’ Chile. (Der
einigen J ihren f l  £ ddbestandes liegt allerdings seit 
bei der DeSchen Bant^Tr,“/  ¡° Europa
geseliscbaitj Zum Teil sind u e T ie ' i r ' l ? “  d' r Ulsc0" ,0‘ 
genommen. Ferner etellt praktisch der K -S e V » “ !, T  
kurs meht etwa die Kelation „der deren eweilige Ab ' 
weichung von Gold zu Gold dar, sondern IfJ i

ne? 7  K ™  ? mdel gebräuchlichen Wechselper 90 r .  S. auf ein Londoner Bankhaus SC1
Bei gesunkener Valuta wie in Chile unterscheidet 

man dann zwischen einem G o ld w e c h s e l k u r s  d h
S i l i i T T 11» * ' ' !  uhilenisehem dold »  
d li « ¡ . .P u ’ -pa tte , nnd einem P a p ie r w e c h s e l k u r s ,
. "• un.R Beziehung von chilenischem Papiergeld zu 

einem solchen Wechsel auf London. In- befden finden

^B edeu tung  w e i i i  tjedaCh der G°ldwechSelkurs 
S  m t  !| Cm Papierwechselkurs zurück. 
Von den Stande dieser zweiten Notiz, also des 

Papierwechselkurses, hängt nun in vielen Fällen das 
wirtschaftliche Gedeihen sowohl des Einfuhr- wie des 
Ausfuhrhandels und der davon berührten Kreise ab- auch 
auf den Beamtenkörper und den Arbeiter erstreckt ‘ sich 
der Einfluss in weitgehendem Masse: der Kurs kann 
das Leben verteuern und verbilligen. Kurz, alles Sein 
und Nichtsein ist bis zu einem starken Grade mit der 
Wechselkurs-Notiz verknüpft.
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Man darf sich daher nicht wundern, dass diese Notiz, 
die schon jn normalem und gesundem Zustande, d. h. 
bei stabilen Verhältnissen in Politik und Wirtschaft, nicht 
ausser acht gelassen wird, bei heftigen Schwankungen 
das Tagesgespräch, den Kernpunkt des Lebens bildet, 
um den sich vieles, ja  alles drehen kann und auch ta t
sächlich dreht. Das Normale und Gesunde ist nun aber 
in den meisten Fällen nicht identisch; vielmehr ist und 
war das an sich Anormale oft jahrelang das Normale. — 

Die südamerikanischen ltepubliken haben, wie man 
weiss, die Zeiten einer meist sehr ausgedehnten Papier
gel d-Wirtschaft durchgemacht und befinden sich zum Teil 
noch in  ̂diesem Stadium. Eine solche Wirtschaft hat 
neben vielen anderen Wirkungen, die ich hier nicht 
weiter besprechen w ill, eine Entwertung der einheimischen 
Valuta zur I' olge, und diese drückt sich in einem Sinken 
des betreffenden Wechselkurses auf London aus.

Eine derartige Entwertung braucht nicht immer die 
unmittelbare folge zu sein. Es können sich nämlich 
Gegeneinflüsse durch Aufnahme europäischer Goldschulden 
und durch andere Massnahmen vorübergehend geltend 
machen; dann messen, sei es für Rechnung des Staates, 
sei es für private Rechnung oder auch für beide zu
sammen, Goldkapitalien ins Land und tragen zur Kurs
steigerungoder wenigstens zum Kurshalten bei. Die Ent
wertung ist aber m allen Fällen ungesunder Papier- 
Emission der schliessliche Effekt gewesen.

Das im einze nen an Hand der Tatsachen und theo
retisch zu beweisen, ist nicht der Zweck der vorliegenden 
Ausführungen. Ich möchte den Leser vielmehr einen Blick 
in die prak t i sche  Methode werfen lassen, der zeigen 
soll, wie Importeur und Exporteur heftigen Kursschwan
kungen begegnen und ihre Geschäftsabschlüsse gegen 
»erluste sichern, ferner, wie die Schwankungen ein w ill
kommenes Objekt iur den blossen Spekulanten bilden, 
der sich ihrer, sei es zu seinem Nutzen, auch häufig zu 
seinem Schaden, sei es meist gleichzeitig zum Schaden 
der Allgemeinheit, bedient; endlich, wie auch die drüben 
(m Südamerika) arbeitenden Banken ihr Goldkapital vor 
bedeutenden Valutaverlusten zu schützen vermögen.

Ein weiterer Artike l folgt.

Gerichtliche Entscheidungen.

Zu $!, 762, 764 BGB., 8 66 alten Böraengesetzes.
L D ie  e rs t in  zw e ite r Ins tanz e r fo lg te  B e ru fu n  

f .V  d le  U n g ü lt ig k e it  des Geschäfts wegen M inde r
J ah n g k e it  des K lä g e rs  e n th ä lt e ine K la g e ä n d e ru n j 

2- B e d e u tu n g  e in e r y o ra u sza h lu n  . nact 
J®“  ,d l® e n tr ie r te  G e schä ftsverb j ndu °  D i f f e renz

K d  hf!tte 0d? r . BÖrSen SeSChäfte zum ü e S°E

3 5 9 ,0 8 - f  d°S RG' K Z iv -“Sen- V0m 60- Jun i 1909, Rsp.
7

Tatbestand.
Kläger behauptet, als Angestellter der Firm« w a> v  r- 

deren Rechnung, aber ohne Wissen der ^ K a b m -  ' Z  
»enut/.ung von der Firma gehörigen Geldern und Wn+i • ° * 

m.t verschiedenen Bankiers, darunter dem

K r K d a r a u 0 Vedustbi ! nSende Börsengeschäfte gemacht”  

worden zu s e i n ^ C T ^  e ^ e g Ä  Q* 
schäftsVerbindung eine Zahlung von 12 000 M Geleistet 

ecmng der Verbindlichkeiten; welche sich aus der Geschäft“

■’) Mitgeteilt von Her■m Reichsgerichtsrat D r. D ü r in g e r - L e ip z ig .



Verbindung ergeben würden. Die alsdann getätigten (Jeschäl'te 
seien aber sämtlich nichtige Ultimogeschäite in Anteilen von 
Bergwerks- und Fabrikunternehmungen gewesen, aus denen 
eine Verbindlichkeit überhaupt nicht entspringe^ konnte. 
Ausserdem sei von Anfang an_vereinbart worden, dass effek
tive Lieferung ausgeschlossen sein solle, so dass es sich zu
gleich um Spiel gehandelt habe. Endlich sei Kläger zu Beginn 
der Geschäftsverbindung und bei Zahlung der 12 000 M. noch 
minderjährig gewesen. Hiernach sei Beklagter zur Rück
erstattung des Betrages verpflichtet.

Der Beklagte hat die Abweisung der Klage beantragt. Er 
bestreitet, m it dem Kläger in einer Geschäftsverbindung ge
standen und von ihm Gelder zur Deckung der daraus ent
springenden Verbindlichkeiten erhalten zu haben. Eine Ge
schäftsverbindung habe vielmehr nur zwischen ihm und dem 
Vater des Klägers bestanden. Kläger sei von seinem Vater 
bevollmächtigt gewesen, dem Beklagten Aufträge zu Ge
schäften zu erteilen, welche Aufträge der Beklagte ausgeführt 
habe. Die erteilten Schlussnoten hätten sämtlich auf den Vater 
gelautet, dieser habe auch die geschuldeten Zahlungen ge
leistet. Kläger habe nie ein Konto bei dem Beklagten gehabt, 
dagegen habe er ein Dritte l der vom Beklagten verdienten 
Provision dafür erhalten, dass er ihm seinen Vater als Kunden 
zugeführt habe. Es habe sich stets um Effektivgeschäfte ge
handelt.

Die 37. Zivilkammer des Königlichen Landgerichts I in 
Berlin hat durch Urteil vom 18. Dezember 1907 die Klage 
kostenpflichtig abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist 
durch Urteil des 11. Zivilsenats des Königlichen Kammer
gerichts daselbst vom 19. Mai 1908 kostenpflichtig zurück
gewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Revision des Klägers m it dem 
Anträge, unter Aufhebung dieses Urteils nach seinem Be- 
rufungsantrage zu erkennen. Beklagter bittet um Zurück
weisung der Revision.

Im übrigen wird auf die Instanzurteile Bezug genommen.

E n tsch e id u n g sg rü n d e .
Der Revision musste stattgegeben werden.
I. M it Recht hat das Berufungsgericht den erst in der 

Berufungsinstanz unternommenen Versuch, die Klage mit der 
Minderjährigkeit des Klägers bei Beginn der Geschäftsverbin
dung zu begründen, bei dem Widerspruche des Beklagten als 
unzulässige Klageänderung zurückgewiesen. ZPO. § 527. Es 
ist freilich in der Klageschrift und und im Tatbestände des ersten 
Urteils beiläufig von dem „minderjährigen Kläger“ die Rede. 
Dies ist auch vom Berufungsgericht berücksichtigt worden. 
Es führt aber zutreffend aus, dass in erster Instanz in keiner 
Weise behauptet war, dass die geleistete Zahlung auch wegen 
dieser Minderjährigkeit des Rechtsgrundes entbehre; von selbst 
verstand sich dies aber nicht, denn Verträge eines Minder
jährigen, zu denen auch Zahlungen auf noch abzuschliessende 
Geschäfte gehören, sind nach BGB. § 108 nicht nichtig, sondern 
werden im Falle der Genehmigung voll rechtswirksam. M it 
Recht führt der Vorderrichter ferner aus, dass an sich eine 
Genehmigung nach Lage der Sache in der Fortsetzung der 
Geschäfte nach eingetretener Volljährigkeit zu erblicken wäre. 
Hiernach genügte es nicht, um die Rechtshängigkeit einer auf 
Minderjährigkeit des Klägers gegründeten Bereicherungsklage 
zu begründen, dass in der an sich lediglich auf Ungültigkeit 
der Geschäfte wegen ihrer Eigenschaft als Börsentermin- oder 
Differenzgeschäfte gestützten Klage nebenbei von dieser Minder
jährigkeit gesprochen wurde.

II. Nicht zu beanstanden ist ferner, dass das Berufungs
gericht den eventuellen Klagegrund des Differenzgeschäftes 
verworfen hat. Die Erklärung des Klägers, er habe dem Be
klagten, einem Bankier, eine Zahlung von 12 000 M. zu Beginn 
der Geschäftsverbindung geleistet zur Deckung der Verbindlich
keiten, welche sich aus dieser ergeben würden, kann nur dahin 
verstanden werden, dass Kläger die eventuell entstehende 
Schuld im voraus bezahlte. Es ist nach der Anschauung des 
Verkehrs ausgeschlossen, dass bei solcher Vereinbarung der 
Bankier die eingezahlte Summe bei sich hinlegt, um sie als 
Pfand zu behalten. In Ermangelung besonderer Vereinbarung 
ist vielmehr als Absicht der Kontrahenten zu unterstellen, dass 
das Geld sofort Eigentum des Bankiers wird, wogegen dem 
Kunden der Betrag gutgeschrieben wird, und dass sich dann

das Guthaben mit jeweils entstehenden Verbindlichkeiten des 
Kunden automatisch mindert, Das bedeutet aber Voraus
zahlung. Diese Absicht ist um so mehr anzunehmen, wenn, wie 
Kläger behauptet, gleichzeitig verabredet ist, dass ellektive 
Lieferung bei den einzugehenden Börsengeschäften ausge
schlossen sein sollte. Denn darin wäre klar zum Ausdruck 
gekommen, dass es sich nur um Spielgeschäfte handeln sollte, 
die nur durch Zahlung rechtswirksam werden konnten. Es 
würde dann naheliegen lind als Meinung der Kontrahenten 
indiziert sein, dass sich der Beklagte Vorauszahlung aus
bedungen hätte, um insoweit Rechtswirksamkeit der Geschäfte 
herbeizuführen.2)

III . An sich begründet ist aber die Klage, soweit sie aut 
nachträgliche Börsentermingeschäfte der nicht ins Börsen
register eingetragenen Parteien gestützt ist. Wenn, wie be
hauptet, Börsentermingeschäfte in Anteilen von Bergwerks
oder Fabrikunternehmungen gegeben sind, so würden sie nach 
§ 50 des Börsengesetzes vom 22. Juni 1896 nichtig sein, 
andernfalls würde nach § 66 daselbst die Vorauszahlung «lei 
Rechtswirksamkeit entbehren. In beiden Fällen wäre die Rück
forderung nach BGB. § 812 begründet. M it Recht rügt die 
Revision, dass der Berufungsrichter gegen ZPO. § 139 ver- 
stossen hat. indem er, obwohl der klägerische Anwalt  ̂sich 
bereit erklärte, einen Kontoauszug zu beschaffen — in welcher 
Erklärung zugleich ein eventueller Vertagungsantrag zu finden 
war —, ohne weiteres die Klage wegen mangelnder Sub- 
stantiierung abwies. Das Fragerecht ist so auszuüben, dass 
der Zweck, ungenügende Angaben der geltend gemachten I at- 
sachen zu ergänzen, soweit möglich, eventuell unter Vertagung 
der Verhandlung mit Kostenfolge nach GKG. § 48, erreicht 
wird. RG. I, Urteil vom 10. Februar 1909, Jur. Wochenschr. 
S. 198, Nr. 11. Das angefochtene Urteil unterliegt wegen dieses 
prozessualen Verstosses der Aufhebung.

Bei der erneuten Verhandlung w ird aber auch zu erwägen 
sein, ob nach Lage der Sache der Kläger überhaupt vei- 
pflichtet ist, weitere Angaben über die nach seiner Behauptung 
getätigten Geschäfte zu machen. W ird auf eine angeblich be
stehende Schuld gezahlt, so w ird sie damit von dem Zahlenden 
anerkannt; es ist daher von ihm, wenn er die Zahlung zurück
verlangt, eine erschöpfende Darlegung des Sachverhaltes und 
der Beweis der Nichtschuld zu verlangen. Anders aber liegt 
die Sache, wenn vor E in tritt in eine Geschäftsverbindung eine 
Vorauszahlung auf etwa aus den noch unbestimmten Ge
schäften entspringende Verbindlichkeiten geleistet wird, wo 
also die Kontrahenten darüber einverstanden sind, dass zurzeit 
eine Schuld, welche die Einbehaltung der Vorauszahlung recht
fertigt, noch nicht besteht. Im vorliegenden la lle  kommt 
weiter in Betracht, dass der Beklagte anscheinend selbst gar 
nicht behauptet, dass er m it dom Kläger Geschäfte abge
schlossen hat, die die Einbehaltung der vom Kläger geleisteten 
Vorauszahlung, falls diese bewiesen wird, rechtfertigen würden. 
Da es bisher an tatsächlichen Feststellungen gebricht, w ird 
davon abgesehen, schon jetzt näher auf diese Fragen einzu
gehen.

II. Scheckwesen.

Zu 8 3 ScheckG. 8 263 StGB.
W er e inen Scheck an Z ah lun gs  S ta tt  b e g ib t, ob

w o h l er w e iss, dass d ie  bezogene B ank e in  e n t
sprechendes G uthaben des A u s s te lle rs  n ic h t an
e rk e n n t, m ach t s ich  bei V e rsch w e ig u n g  d iese r l a t -

!) Anmerkung der Redaktion: Für das je tz t geltende Recht 
ergibt sieh aus diesen Ausführungen, dass Vorauszahlungen aut Etfekten- 
termingeschäfte in keinem Falle zurückgefordert werden können, mag 
auch das Geschäft dem Ungiltigkeitseinwand aus § 52 BörsG. oder dem 
Spieleinwand aus §§ 702, 764 BGB unterliegen;; denn dass dm Zahlung, 
um endgültig zu sein, bei oder nach der Abwickelung des Geschäfts er
folgt ist, ist nach § 55 des neuen BörsG. ebensowenig erforderlich, wie 
nach § 762 BGB. Es empfiehlt sich jedoch, den Charakter einer Zahlung 
als Vorauszahlung bei ihrer Entgegennahme in'unzweideutigerer weise, 
als dies im vorliegenden Fall geschehen, zum Ausdruck zu '’ ringen, 
denn nicht immer werden Erklärungen, wie die hier gegebene, auf eine 
dem Bankier gleich wohlwollende Auslegung dureh das Reichsgericht 
zu rechnen haben; vgl. auch die gegen,, letztere von der Red. der 
Leipziger Zeitschrift Nr. 10 S. 777 erhobenen Bedenken.
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Sache Wegen f ie t ru g s  s tra fb a r, auch wenn er g u t 
g lä u b ig  angenom m en ha t, dass d ie  B ank das V o r 
handense in  des G uthabens zu U n re c h t b e s tre ite t

U rteil des RG. I. Straf.-Sen, vorn 10. Juni 1909 (J. W. 
1909 S. 515).

Die Hingabe eines Schecks durch ■ den Aussteller erfolgt 
als Ersatz der Barzahlung nach der örtlichen Verkehrsauf
fassung regelmässig an Zahlungs Statt (7 Die Red.), und setzt des
halb im redlichen Verkehr voraus, dass der Empfänger zuverlässig 
auf pünktliche Einlösung rechnen kann, d. h. dass der Aus
steller bei dem Bezogenen ein unbestrittenes und unbestreit
bares Guthaben mindestens in Höhe der angewiesenen Summe 
zu stehen hat. Daher muss der Empfänger eines Schecks als 
stillschweigende Versicherung des Ausstellers betrachten, er 
verfüge über einen ausreichenden freien und unbedingten 
Kredit bei dem Bezogenen. Sowohl die Voraussetzung als der 
Schluss waren dem Angeklagten aus dem von ihm selbst be
tätigten Scheckverkehr wohlbekannt. Andererseits hat er ge
wusst, dass die Bank schon vor Monaten einen von ihm auf 
sie gezogenen, unbedeutenden Scheck einzulösen sich geweigert 
und ihm über seine hinterlegten Sicherheiten hinaus eine Ent
schädigungsforderung in Aussicht gestellt hatte, dass also von 
einem unbestrittenen und unstreitbaren Guthaben oder von 
einem freien Kredit für ihn bei der Bank nicht mehr die Rede 
sein konnte. S o llte  er an ein k lagba res  R e ch t gegen 
die bezogene B ank e rn s t lic h  g e g la u b t haben, so hat 
er dennoch d u rch  U ebergabe  des Schecks die u n 
w ahre T atsache w id e r  besseres W issen  v o rg e s p ie g e lt, 
als ob ihm  d o r t e in  f lü s s ig e r  und f r e ie r  A n sp ru ch  
oder K re d it  zustande. Der Empfänger ist durch die Vor
spiegelung in einen entsprechenden Irrtum versetzt und so 
veranlasst worden, den Scheck an Zahlungs Statt anzunehmen, 
wodurch der Empfänger an seinem Vermögen beschädigt 
wurde, indem er als Entgelt für die Entlassung des Ange
klagten aus dem Schuldverhältnis an Stelle von barem Gelde 
ein wertloses Stück Papier erhalten und zudem — was dem 
Angeklagten von vornherein als Folge seines Verhaltens be
wusst war — durch den Versuch der Einlösung bare Aus
lagen für Briefe und dergleichen gehabt hat Bei Abgabe des- 
Schecks war der Angeklagte aller Barmittel entblösst. Er be
zweckte, durch Ausgeben des Schecks zeitweilig von einer 
drückenden fälligen Gasthofschuld sich zu befreien und den 
für sein Fortkommen nachteiligen Folgen der .Nichtzahlung 
vorzubeugen, d. h. durch Vortäuschung seiner Zahlungsfähig
keit einen tatsächlichen Ausstand zu erwirken. Da er diese 
sich als Vermögens vorteil kennzeichnende Besserung seiner 
Lage rechtlich nicht zu beanspruchen hatte, so war seine Ab
sicht auf Erlangung eines rechtswidrigen Vermögensvorteils 
gerichtet, und es ist beim Zutreffen aller Tatbestandsmerkmale 
des g 263 StGB, die Schuldfrage zu bejahen.

III. Stempelrecht.
Zu Tarifstelle 58 III, zum Preuss. Stempelsteuergesetz vom 

31. Juli 1895.
W enn fü r  e ine in  T e ils c h u ld v e rs c h re ib u n g e n  ze r

le g te  A n le ih e  d ie  E in tra g u n g  e in e r S ic h e ru n g s h y p o 
th e k  b e a n tra g t w ird , so u n te r l ie g t  neben dem R e ich s 
stem pel fü r  d ie  S ch u ld e rsch re ib u n g e n , d ie  je n e n  
A n tra g  e n th a lte n d e  U rku n d e  dem p rcuss ischen  
Stempail aus T a r i f  s t e ile  5 8, Nr. I I I ,  w e i l  in  der Summe 
der e inze lnen  T e ils c h u ld v e rs c h re ib u n g e n  n ic h t d ie  
d iesen  S tem pe lansatz  nach Abs. 2 a. a. 0. aus- 
sch liessende S ch u ld u rku n d e  zu e rb lic k e n  is t.

Urteil des Reichsgerichts v. 11. Juni 1909, VII, 515, 08:,1.
Die Gewerkenversammlung der klagenden Gewerkschaft 

beschloss am 1. Mai 1905 die Aufnahme einer Anleihe von 
12 Mill. M. unter Verpfändung des Bergwerks und des Grund
eigentums der Gewerkschaft. In Ausführung dieses Beschlusses 
stellte der Bergwerksdirektor KL, als Bevollmächtigter der Ge
werkschaft, bei dem zuständigen Amtsgericht den Antrag auf 
Eintragung der Hypothek. Der Inhalt der notariell beglau
bigten Eintragungsurkunde lautet, soweit er gegenwärtig in 
Betracht kommt, wie fo lgt:

„Die Gewerkschaft K. L. zu R. hat auf Grund Ge-

3) Mitgeteilt von Herrn Reichsgerichtsrat Käst an-Leipzig.

werken Versammlungsbeschlusses vom 1. Mai 1905 
12 000 Stück Teilschuldverschreibungen über je  1000 M., 
welche die Nr. 1—12 000 tragen, an die Order der D. 
Bank zu B. ausgestellt. Eine beglaubigte Abschrift der 
Teilschuldverschreibungen soll demnächst wegen des 
Nachweises der Stempelverwendung eingereicht werden.

Indem ich dies zur Verdeutlichung vorausschicke, 
bestelle ich als Bevollmächtigter der Gewerkschaft K. 
L. hiermit der D. Bank zu B. und deren Rechtsnach
folgern, nämlich den durch Indossament legitimierten 
Besitzern der vorbezeichneten Teilschuldverschreibungen., 
für die Forderungnn aus den Teilschuldverschreibungen, 
in Höhe von insgesamt 12 Mill. M. nebst 4 pOt. jähr
licher Zinsen und einem bei Rückzahlung zu gewähren
den Aufschlag von 2 pOt. eine Sicherungshypothek im 
Sinne des § 1187 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an dem 
nachstehend aufgeführten Grund- und Bergwerksbesitz“ 
usw.

In der Urkunde heisst es dann weiter:
„Ich bewillige und beantrage, handelnd wie oben 

gesagt, die Eintragung dieser Hypothek auf den oben
genannten Grund-und Bergwerksbesitz in den dabei be- 
zeichneten Grundbüchern.

Ferner bestelle ich die D. Bank zu B. zur Grund
buchvertreterin der Obligationäre in Gemässlieit des 
§ 1189 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Als solche soll 
die D. Bank insbesondere berechtigt sein“ usw.

Nach Eintragung der Hypothek wurde von der Klägerin 
auf Grund der Tarifstelle 58 des Stempelstenergesetzes vom 
31. Juli 1895 ein Stempel von 10 000 M. erfordert. Erinnerung 
und Beschwerde der Klägerin, gegen diese Stempelforderung 
blieben erfolglos. M it der vorliegenden Klage verlangte die 
Klägerin diesen von ihr bezahlten Stempel nebst Zinsen zu
rück. Landgericht und Oberlandcsgericht wiesen die Klage 
ab. Auch die Revision der Klägerin hatte keinen Erfolg. 
Das Reichsgericht führt aus:

Der Berufungsrichter erachtet die Stempelforderung auf 
Grund der Tarifstelle 68, III, des Stempelsteuergesetzes vom 
31. Ju li 1895 für begründet, indem er verneint, dass die Ge
samtheit der Teilschuldverschreibungen als die die Stempel
pflicht des Eintragungsantrages nach Abs. 2 der Tarif
stelle 58, III, in Verbindung mit Absatz 6 der Tarifstelle 2 
beseitigende Schuldurkunde angesehen werden könne. In 
gleichem Sinne hat der erkennende Senat sich bereits wieder
holt ausgesprochen, so unter anderem in dem Urte il vom 
17. Dezember 1907 (Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Zivilsachen Band 67, Seite 246) und in dem einen ganz 
gleichen Fall behandelnden Urteile vom 21. Januar 19084) 
(V II 177, 07) in Sachen der Ilarpener Bergbau-Aktiengesell
schaft wider den preussischen Fiskus. Auch nach erneuter 
Prüfung der Rechtsfrage muss der Senat hierbei verbleiben; 
insbesondere vermag er weder in den bereits früher berück
sichtigten abweichenden Entscheidungen des I. Senats des 
Kammergerichts und in dem Inhalt der Verfügung des Finanz
ministers und Justizministers vom 6. September 1907 (Justiz
ministerialblatt Seite 520), noch in den inzwischen in der L ite 
ratur hervorgetretenen Anschauungen (H e in itz , Kommentar 
zum Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1895, 3. Auflage, S. 636, 
H o ld he im s Monatsschrift, 1908, Seite 298, 1909, Seite 129) 
einen zwingenden Anlass zu finden, um den eingenommenen 
Standpunkt zu verlassen.

Es handelt sich um Anwendung eines im Jahre 1895 er
lassenen preusSischen .Landesgesetzes. Für die Auslegung 
dieses Gesetzes und für die Feststellung des Sinnes, der dessen 
Bestimmungen beizulegen ist, kann demnach nur der zurzeit 
des Erlasses dieses Gesetzes vorhandene Rechtszustand nicht 
aber die Aenderung der Verhätnisse massgebend sein die 
durch das Bürgerliche Gesetzbuch und die Reichsgrandbach
ordnung herbeigeführt worden ist. Nach dem zurzeit des Er
lasses des Stempelsteuergesetzes vom 31. Ju li 1895 in Geltung 
befindlichen preussischen Recht war es nur völli« a u s ^  
schlossen im Falle der Eintragung eines in der Gestalt von 
leilschuldverschreibungen die Teile zerlegten Gesamtdlrlehns 
m der Summe der Teilschuldverschreibungen die Urkunde zu 
erblicken, deren Verlegung nach der gemäss Absatz 2 der 
ian lste lle  68, III , entsprechend anzuwendenden Vorschrift des

9 Abgedruckt im „Bank Archiv“ , VIT, Jahrgang, S. 172.
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Absatzes 6 der Tarifstelle 2 von der Besteuerung des Ein
tragungsantrags befreite. (Siehe auch H e in itz ,  Kommentar 
zum Stempelsteuergesetz vom 31 .Ju li 1896, 3. Auflage, Seite 633.) 
Das war schon deshalb nicht möglich, weil es im preussischen 
Recht Bestimmungen, die dem Inhalt der §§ 1187—1189 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und des § 51 der Reichsgrundbuch- 
ordnung" entsprachen, nicht gab, und wenn die Praxis auch 
Mittel und Wege gefunden hatte, um einen Zustand zu schaffen, 
der den Interessen der Beteiligten entgegenkam und dem jetzt 
durch die §§ 1187—1189 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 51 
der ReichsgruDdbuchordnung begründeten Zustand ähnlich war 
(siehe hierüber Protokolle zum Bürgerlichen Gesetzbuch [Gutten- 
tagsche Ausgabe] Band III ,  Seite 668 ff.), so kann dies doch 
nichts an der Auslegung und Anwendung der Tarifstelle 58. III, 
Abs. 2 und des Abs. 6 der Tarifstelle 2 ändern. Nach dem 
durch den damaligen Rechtszustand gegebenen Sinn dieser 
Bestimmungen konnte als die Schuldverschreibung, deren Vor
legung die Stempelpflicht des Eintragungsantrags beseitigt, 
nur die gemäss der Tarifstelle 58, I, dem preussischen Landes- 
schuldverschreibungsStempel unterliegende Urkunde über das 
Gesamtdarlehn angesehen werden; es entsprach zweifellos 
nicht dem Willen des Gesetzes, dass der preussische Landes
stempel für den A n tra g  au f E in tra g u n g  der H y p o th e k  
dann und deshalb wegfallen sollte, wenn und weil die mit 
dem Reichsstempel belegten Teilschuldverschreibungen vorge
legt wurden. Es w'aren vielmehr die Bestimmungen der Tarif
stellen 58,1 und 58, III , die in dem Zusammenhänge miteinander 
stehen, dass sie eine hypothekarische Anleihe auf jeden Fall 
mit dem Lan  des s t e mp el treffen wollen, sei es mit dem 
Schuldverschreibungsstempel, sei es in dessen Ermangelung 
mit dem gleich bemessenen Eintragungsstempel, in  d iesem  
Sinne auch auf ein derartiges G esam td a rleh n  und die 
dafür eingetragene Hypothek anzuwenden. Bei solcher Lage 
der Dinge kann die Annahme nicht für zutreffend erachtet 
werden, dass je t z t  der L an d e ss te m p e l fü r  d ie  E in t r a 
gung  der H y p o th e k  durch Vorlegung der Teilschuldver
schreibungen deshalb in Wegfall zu kommen habe, weil nun
mehr durch die R e ich sge se tzg e bu ng  bezüglich der Hypo
theken für Forderungen aus Schuldverschreibungen auf den 
Inhaber bzw. aus indossabeln Namenspapieren die in den 
§§ 1187—1189 des Bürgerlichen Gesetzbüchs und im § 51 der 
Reichsgrundbuchordnung enthaltenen Bestimmungen getroffen 
sind. Daran, was obigem nach gemäss dem Willen und dem 
Sinne des p re uss isch en  Landesgesetzes G egenstand  
der la n d e s re c h tlic h e n  B e s te ue ru n g  sein sollte, kann 
hierdurch nichts geäudert sein. Das Gegenteil erscheint um so 
weniger möglich, als sachlich und wirtschaftlich die Verhält
nisse bei dieser A rt von Anleihen sich gegen früher in nichts 
geändert haben. Nach wie vor erhält in diesen Fällen der 
Darlehnsnehmer von der Bank, m it der er das Geschäft 
macht, nicht so viele einzelne Darlehen, als Teilschuldver
schreibungen von ihm ausgestellt werden, demgemäss hat 
auch im vorliegenden Falle die Klägerin von der betreffenden 
Bank nicht zwölftausend einzelne Darlehen zu je 1000 M. er
halten, sondern der Darlehnsnehmer empfängt ein einheitliches 
Gesamtdarlehn von der Bank. Dieses Darlehn wird allerdings 
in einzelne Teile zerlegt und ist nicht als Ganzes, sondern nur 
in Teilen nach Massgabe des Verlosungsplanes rückzahlbar. 
Allein die Tatsache, dass ein einheitliches Darlehn gegeben 
wird, bleibt bestehen und macht sich m it solcher zwingenden 
Gewalt geltend, dass die Beteiligten ganz selbstverständlich 
die Urkunden über die einzelnen Teile als „Teilschuldver
schreibungen“ bezeichnen. „Teilschuldverschreibungen" sind 
eben Schuldverschreibungen über Teile eines Ganzen. Dass 
von vornherein die Absicht der Vertragschliessenden auf eine 
in Teile zerlegte Anleihe gerichtet war, dass ferner ihr Wille 
von vornherein dahin ging, dass die Bank, soweit wie sie 
könne oder wolle, die Teilschuldverschreibungen auf den Markt 
und in den Handelsverkehr bringen solle, alles dies und die 
sonstigen Erwägungen finanzieller Natur, die sich hier an- 
schliessen lassen, vermögen eine andere Beurteilung nicht zu 
begründen. Nicht ganz ohne Bedeutung ist hierbei auch der 
Umstand, dass es sich bei den vorliegenden Teilschuldver
schreibungen nicht um Inhaberschuldverschreibungen, sondern 
um indossable Namenspapiere handelt. Die sämtlichen Teil
schuldverschreibungen sind (mit Orderklausel) auf den Namen 
der D. Bank ausgestellt, so dass diese nicht nur tatsächlich 
das Darlehn als Ganzes der Klägerin gegeben hat, sondern

ihr auch formell zunächst als einzige Darlehnsgeberin gegen
übersteht. Nicht wesentlich anders ist das Verhältnis bezüg
lich der nach Massgabe des § 1188 des Bürgerlichen Gesetz
buchs und § 51 der Reichsgrundbuchordnung bestellten Hypo
thek gestaltet. Diese Hypothek setzt sich nicht aus zwölf
tausend einzelnen Hypotheken zusammen, deren Summe sie 
bildet, sondern sie stellt eine einheitliche Hypothek dar, die 
ununterscheidbar für die einzelnen verselbständigten Teile der 
Gesamtanleihe haftet. Es besteht also auch insoweit ein 
Ganzes, so dass von dem Standpunkt der Tarifstelle 58I I I  aus, 
auf den es allein ankommt, auch gegenwärtig als die Urkunde, 
deren Vorlegung von dem Eintragungsstempel befreit, nur die
jenige über den ganzen Anleihevertrag, nicht aber die Summe 
der einzelnen Teilschuldverschreibungen gelten kann Was 
nach § 1188 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 51 der Reichs
grundbuchordnung und den Ministerialerlassen als Grundlage 
und Inhalt für d ie  S te llu n g  des A n tra g e s  au f E in 
tra g u n g  der H y p o th e k  genügt, ist demgegenüber völlig 
gleichgültig. Es handelt sich bei der vorliegenden Stempel
frage nicht um die Erfordernisse der Eintragung, sondern ledig
lich um die Frage, welche Urkunde im Sinne der Tarif
stelle 58 211 Abs. 2 als die U rk u n d e  ü be r das K a u s a l
g e s c h ä ft zu betrachten ist. Ohne Bedeutung ist für die Be
antwortung dieser Frage der Umstand, dass die einzelnen 
Teilschuldverschreibungen von der Bank an die einzelnen Ab
nehmer erst nach Eintragung der Hypothek ausgegeben werden. 
Ausgestellt worden sie vor Eintragung der Hypothek; die 
spätere Ausgabe würde deshalb die Annahme nicht hindern, 
dass sie die Urkunde über das Kausalgeschäft im Sinne der 
Tarifstelle 58 I I I  Abs. 2 darstellten. Jener Umstand spricht 
daher n ic h t  gegen die von der Klägerin verteidigte An
sicht. Entscheidend sind vielmehr die im vorstehenden er
örterten Gesichtspunkte, aus denen die Zurückweisung der 
Revision sich ergab.

A us der B ankprax is .

Zusicherung von Bauzinsen an Aktionäre fü r  die bei 
einer Kapitalserhöhung neuzuschaffenden Aktien.

Eine Aktiengesellschaft beabsichtigt bei der in Aussicht 
genommenen Kapitalerhöhung sich die Beschaffung weiteren 
Kapitals durch Ausgabe neuer Aktien, ausgestattet m it dem 
zugesicherten Bezugsrechte von Zinsen für einen bestimmten 
Zeitraum, zu erleichtern. Is t dies zulässig? Der § 215 Abs. 1 
HGB., welcher das Recht der Aktionäre auf den Reingewinn 
eines Betriebsjahres behandelt, stimmt mit Art. 217 Abs. 1 des 
bis zum 1. Januar 1900 in Geltung gewesenen früheren 
Handelsgesetzbuches überein, Nur ist anstatt „reiner Gewinn“ 
in Absatz 1 des Art. 217 das einheitliche W ort „Reingewinn“ 
in § 215 Abs. 1 gesetzt.

Die Fassung des Abs. 2 § 215 unterscheidet sich von der 
Fassung des Art. 217 Abs. 2.
Unterschiede schärfer hervortreten lassen.

§ 215 Abs. 2.
Für den Zeitraum, welchen 

die Vorbereitung des Unter
nehmens bis zum Anfang des 
vollen Betriebes erfordert, 
können den Aktionären Zinsen 
von bestimmter Höhe bedun
gen werden; der Gesellschafts
vertrag muss den Zeitpunkt 
bezeichnen, in welchem die 
Entrichtung von Zinsen späte
stens aufhört.

Eine Gegenüberstellung soll die

Art. 217 Abs. 2. .
Jedoch können für den in 

dem G-esellschaftsvertrag an
gegebenen Zeitraum, welchen 
die Vorbereitung des Unter
nehmens bis zum Anfang des 
vollen Betriebes erfordert, den 
Aktionären Zinsen von be
stimmter Höhe bedungen wer
den.

Gemeinschaftlich ist das Wesentliche des Inhalts. Zu
lässig ist das Bedingen von Zinsen in bestimmter Höhe für 
einen Zeitraum, dessen Endpunkt im Gesellschaftsvertrag an
gegeben werden muss und zwar für einen Zeitraum, welchen 
die V o rb e re itu n g  des U n te rn e h m e n s  b is zum A n fa n g  
des v o lle n  B ö tr ie b e s  e r fo rd e r t.

Durch das Gesetz vom 11. Juni 1870, durch welches haupt
sächlich die aktienrechtlichen Bestimmungen des Allg. d. HGB. 
einer Aenderung unterzogen wurden, wurde die Fassung des 
Art. 217 Abs. 2 nicht geändert.
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Nach § 215 Abs. 1 Halbs. 2 HGB. hat der Aktionär nur 
auf Reingewinn Anspruch. Ist ein solcher nicht oder nicht in 
der gemäss Abs.' 2 durch den Gesellschaftsvertrag festgesetzten 
Höhe der bedungenen Bauzinsen erzielt, so bildet die Zahlung 
solcher Bauzinsen an die Aktionäre eine Verringerung des 
Grundkapitals zu ihren Gunsten, also eine teilweise Rück
zahlung der Einlagen der Aktionäre. .Diese Zinsen, kurz Bau
zinsen genannt, werden keineswegs immer oder regelmässig 
durch gleichwertige Verwendung im Bau oder Erhöhung des 
Bauwertos gedeckt. Sie bewirken deshalb, da das Aequivalent 
für dieselben fehlt oder fehlen kann, eine Verminderung des 
Grundkapitals. Der Anspruch der Aktionäre auf die Bauzinsen, 
der einen Sonderanspruch bildet, kann durch einen Mehrheits
beschluss der Aktionäre nicht entzogen werden. Denn ein 
Schuldner kann sich durch eigene Willensentschliessung und 
Willenserklärung von der Verpflichtung zur Zinszahlung nicht 
befreien; hierzu ist auch die Zustimmung der Bauzinsgläubiger, 
solches sind die forderungsberechtigten Aktionäre, notwendig. 
Vgl. die Entscheidung des vormaligen Reichs-Oberlandes
gerichts Bd. 22 S. 22.

Das Vorbild des A rt 217 Abs. 2 Altes IIGB., also auch 
des § 215 Abs. 2 des geltenden HGB. bildete § 17 des Preussi- 
schen Aktiengesetzes vom Jahre 1843. Schon dieser § 17 ver
bot die Verminderung des statutenmässigen Grundkapitals 
durch Rückzahlung an Aktionäre. Als solche teilweise Kapitals
rückzahlung wurde auch von diesem § 17 die Gewährung von 
Zinsen an Aktionäre erachtet. Als Ausnahme wurde die Zu
sicherung einer Zinsenzahlung an Aktionäre nur diejenige er
laubt, die dann im Artikel 217 Abs. 2 1. c. wiederholt ist Ein 
nebensächlicher Unterschied findet sich im bezeichneten § 17 
nur insofern, als es in diesem § 17 statt „im Gellschaftsver- 
trage“ „im  Statute“  heisst.

Die vom Gesetzgeber gewollte Beschränkung in Anwen
dung der Ausnahmevorschrift ergibt sich also schon aus der 
Entstehungsgeschichte des § 215 Abs. 2 Halbsatz 1 HGB. 
Der gleiche W ille des Gesetzgebers ist aber ebenso aus dem 
Wortlaute wie aus dem vom Gesetz verfolgten Zwecke zu er
kennen.

Der Absatz 2 des § 215 1. c. lässt die Zusicherung von 
Bauzinsen zu für „die Vorbereitung des Unternehmens bis 
zum Anfang des vollen Betriebes“ . Die grammatikalische 
Auslegung bindet die Ausnahme also an die Zeitbestimmung 
„der Vorbereitung des Unternehmens", nicht also „an die Vor
bereitung e ines Unternehmens“ , n ic h t „an die E rw e ite ru n g  
des oder eines Unternehmens“ . Im Anschluss an § 182 Abs. 2 
Ziff. 2 HGB. ist „die Vorbereitung des Unternehmens“  iden
tisch m it Vorbereitung des im Gesellschaftsvertrage näher 
bezeichneten Unternehmens und zwar bis zum Beginne des 
vollen Betriebes.

Wenn also der Gesetzgeber die von der Regel des Abs 1 
§ 215 abweichende exzeptionelle Ausnahme, die zur Verminde
rung des Grundkapitals führt oder führen kann, hätte allgemein 
zulassen wollen, so hätte er dies durch eine andere Wort
fassung zum Ausdruck gebracht.

Unter „dem Unternehmen“  kann nach dem Sprachgebrauch 
doch nur das, erst zu schaffende verstanden werden, das den 
Gegenstand des Gesellschaftszweckes bildet, nicht schon ein 
schon bestehendes. Man kann nicht zum Beweise des Gegen
teils auf § 275 Abs. 2 HGB. verweisen, der zur Beschluss
fassung über Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens 
eine qualifizierte Mehrheit fordert. Denn § 275 bildet im 
dritten Abschnitt des HGB. über die Aktiengesellschaften 
einen Bestandteil des vierten Titels, der von den „Abände
rungen des Gesellschaftsvertrages“  handelt, § 215 ■ dagegen 
einen Teil der Bestimmungen des zweiten Titels der die 
Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter 
regelt.

Die allgemeinen Vorschriften in den §§ 178 bis 209 HGB. 
enthalten die Grundsätze über das Wesen der Aktiengesell
schaften. Darunter befindet sich in § 182 Abs. 2 Ziffer 2 die 
zwingende Vorschrift, dass als notwendiger Bestandteil des 
Gesellschafts Vertrages der letztere auch die Bezeichnung „des 
Gegenstandes des Unternehmens“  enthalten muss.

Der Wille des Gesetzgebers, durch eine spätere Abände
rung des Gesellsehaftsvertrages nach der Gründung der Gesell
schaft z. B. gelegentlich einer Erweiterung des Unternehmens 
oder Erhöhung des Grundkapitals die Zusicherung von Bau

zinsen nicht zuzulassen, ergibt sich noch aus anderen Be
stimmungen des Gesetzes.

Die Zahlung von Bauzinsen führt oder kann zur Ver
minderung des Grundkapitals führen. Nun sind für den Fall 
der Herabsetzung des Grundkapitals, strenge Vorschriften in 
den §§ 288, 289 HGB. vorgesehen, welche die Sicherung der 
Gläubiger der Gesellschaft bezwecken. Es kann doch nicht 
angenommen werden, dass der Gesetzgeber über den be
stimmten Fall des § 215 Abs. 2 in die Hand der Aktionäre 
ohne Beobachtung der strengen Vorschrift der §§ 288 f. die 
Möglichkeit der Herabsetzung des Kapitals durch Gestattung 
einer Aenderung m it den Folgen der Herabsetzung habe legen 
wollen.

Der Abs. 2 des § 215 setzt auch die Möglichkeit der Zu
sicherung von Bauzinsen nur für „die Vorbereitung des Unter
nehmens“ fest. Was unter denn Unternehmen zu verstehen 
ist, das muss gemäss § 182 Abs. 2 Ziff. 2 HGB. im Gründungs
vertrag gesagt sein, kann nicht erst in einem späteren Vertrag 
bestimmt werden. Es kann ja  zugegeben werden, dass der 
Gegenstand des Unternehmens durch Beschluss der Aktionäre 
abgeändert werden kann. Aber die liixierung des Zinsen
bezuges ist in Verbindung mit der „Vorbereitung des Unter
nehmens“ gebracht. Vorbereitet kann doch erst ein in der 
Bildung, in der Entstehung begriffenes Unternehmen werden; 
was also Unternehmen im Sinne des § 215 1. c. zu erachten 
ist, kann nur gemäss § 182 Abs. 2 Ziff. 2 1. c. bestimmt werden, 
d. h. darunter ist das im Gesellschaftsvertrage, Gründungs
vertrage, bezeichnete .Unternehmen zu verstehen.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat sich m it der Prü
fung der hier behandelten Frage schon einmal befasst und hat 
in seinem Beschlüsse vom 4. Juli 1890 (alte Sammlung, Bd. 13, 
S. 108) die hier vertretene Ansicht zur Geltung gebracht. Zu 
demselben Ergebnis führt auch der Zweck des Gesetzes, das 
Grundkapital im vollen Umfange, hauptsächlich im Interesse 
dritter Kontrahenten, die zu einer Aktiengesellschaft in ver
tragliche Beziehungen treten, zu erhalten. Denn nicht nur die 
Aktionäre, sondern auch alle diejenigen, welche m it der Aktien
gesellschaft z B. als Lieferanten, Kreditgeber in Verbindung 
treten, haben ein Interesse an der Erhaltung des Grundkapitals 
und deshalb auch an genauer Kenntnis der Grösse des Ka
pitals. Die dritten Kontrahenten dürfen nicht in die Lage 
kommen, eine Schädigung dadurch zu erfahren, dass das durch 
den Gesellschaftsvertrag vorgesehene und eingebrachte Kapital 
durch einen vom Gesetze nicht gebilligten Willkürakt der 
Aktionäre vermindert werde. Ein solcher W illkürakt liegt in 
einer Beschlussfassung, wodurch sich die Aktionäre in einer 
Zeit Zinsen zusichern lassen könnten, die der Erzielung einer 
Betriebsrente ungünstig wäre, z. B, dadurch, dass der Bau 
oder dessen Vollendung verzögert würde. Einer solchen 
W illkür der Aktionäre kann eine Schranke nur im ursprüng
lichen Gesellschaftsvertrage gezogen werden.

Die hier vertretene Auffassung wird auch von fast allen 
Kommentatoren des Aktienrechtes geteilt.

Allerdings bildet die Abänderungsmöglichkeit des Gesell
schaftsvertrages die Regel. (§ 274 HGB.) Aber die individuell 
wesentlichen Momente des Gesellschaftsvertrages sind im 
Zweifel unabänderlich. Und zu solchen wesentlichen Momenten 
ist das Verbot der Zusicherung eines bestimmten Erträgnisses 
des Grundkapitals zu rechnen. Es kann ja  zugegeben werden, 
dass das Handelsgesetzbuch nur an bestimmten Stellen (§ 276) 
eine Abänderung des ursprünglichen Gesellschaftsvertrages für 
unzulässig erklärt, s. § 212 HGB. Allein es ist nicht zu ver
stehen, aus dem hier hinsichtlich der Beitragspflicht der 
Aktionäre ergangenen Verbote den Schluss zu ziehen, dass in 
allen anderen Beziehungen und Fällen eine Abänderung des 
Gesellschaftsvertrages zulässig sei. Der § 212 HGB. enthält 
eine grundlegende wesentliche Bestimmung über die ver
mögensrechtliche Beitragspflicht der Aktionäre; deshalb hat 
der Gesetzgeber es für notwendig befunden, ohne im übrigen 
in allen anderen Fällen die Abänderungsmöglichkeit zuzulassen 
das erwähnte Verbot ganz besonders hervorzuheben.

Die vorstehenden Erörterungen führen zu dem Ergebnisse, 
dass durch eine Abänderung des Gesellschaftsvertrages einer 
Aktiengesellschaft eine Zusicherung von Zinsen in bestimmter 
Höhe an Aktionäre nicht erfolgen kann.

Justizrat Dr. Heinr. Frankenbu rger ,  München.
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D ie R eichsbank im  M onat September 1909.

1. Der Metallbestand.

M onat
..

7.-
Ausweistage 

15. 1 23. 
Metallvorrat in Mark

30.

Sept. 1909 
Augiist 1909 
Sept. 1908

1 013 376 000 
1' 080 822 000 
1 111887 000

1 «44 728 «00
1 100 626 000
1 126 048 000

1 011 884 000! 00905(1000 
1 128 481 000 1 064 378 000 
1 144 470 000 1 033 553 000

2. Der Barvorrat.2)

M onat 7.
Ausweistage 

15. ! 23. 
Barvorrat in Mark

30

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

1 126 766 000 
1 167 903 000 
1192 551 000

1 137 012 000 
1 193 832 000 
1 216 105 000

1140 089 000 
1 22!) 808 000 
1 240 855 000

070 834 000 
1 141124 000 
1 103 43!) 000

3. Der Notenumlauf.

M onat 7.
A.usweistage 

15. j 23. 
Notenumlauf in Mark

30.

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

1 529 044 000 
1 521 584 000 
1 476 975 000

1 505 41!» 000
1 469 086 OQO 
1 450 0(i4 000

1 522 588 000 
1 440 072 000
1 466 534 0O0

2 022 082 000 
1 505 030 000 
1 890 913 000

4. Die Metalldeckung des Notenumlaufs.
Ausweistage

M onat 7. 15. ; ¡ 23. ’ ] 30. 
Metallvorrat in »'/o des Notenumlaufs

Sept. 1909 . 68,24 69,40 68,43 44,97
August 1909 71,03 74,92 78,31 68,01
Sept. 1908 75,28 77,66 78,04 54,49

9. Die Metalldeckung der sämtlichen täglich fälligen Verbind
lichkeiten.

Ausweistage
M onat 7. | 16. ! 20. | 30.

Metallvorrat in »/„ der sämtlichen täglich fälligen 
Verbindlichkeiten

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

46,06
48,93
50,84

46,02
48,82
49,79

44,18
50,68
50,26

33,40
46,98
40,43

10. Die Bardeckung der sämtlichen täglich fälligen Verbind
lichkeiten. 4)

M onat
Ausweistage

7. ! 15. | 23. | 30. 
Barvorrat in °/o der sämtlichen täglich fälligen 

V erbi n dli chkeiten
Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

49,74
52,88
54.53

48,99
52,95
53,77

48,37
55,23
54.4!)

36,04
50,36
43,16

II. Höchste und niedrigste Deckung der sämtlichen täglich 
fälligen Verbindlichkeiten.4)

Mon at
Höchste
der

Metalldeekung
°/o

r Stand
der

Bardeckung
°/o

Niedrigst
der

Metalldeekung
°/o

er Stand 
der

Bardeckung

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

46,06
60,68
50,81

49,74
55,23
54,53

38,46
46,98
40,43

36,04
50,36
43,16

5. Die Bardeckung des Notenumlaufs.
Ausweistage

M onat 7. 15. 23. 30.
Barvorrat in °/0 des Notenumlaufs

Sept. 1909 73,69 76,53 74,92 48,44
August 1909 76,76 81,26 85,35 72,91
Sept, 1908 80,74 83,87 84,61 58,17

12. Die Wechselanlage.

Mon at 7-
Ausweistage 

15. J 23. 
Wechselanlage in Mark

30.

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

849 301000 
863 493 000 
902 303 000

888 102 000 
843 236 000 
917 749 000

951 553 000 
805 938 000
933 026 OOO

1 304 093 000
848 993 000 

1209 635 000
6._Höchste und niedrigste Deckung des Notenumlaufs.

Mo nat
Höchste
der

M etalldeckung
°/o

r Stand
der

Bardeckung
°/o

Niedrigs
der

MLetalldeckung

_  °/o ,

;er Stand 
der

Bardeckung
°/o

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

69,40
78,31
78,04

75,53
85,35
84,61

44,97
68,01
54,49

48,44
72,91
58,17

7. Steuerfreier und steuerpflichtiger Notenumlauf.
Ausweistage

M onat
7. | 15. | ~23. | 30. 

Höhe des steuerfreien (+ )  bezw. steuerpflich
tigen (—) Notenumlaufs 

in Mark , | in Mark [ in Mark [ in Mark
Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

+  70 561000 
+  119 148 000 
+188 405 000

+  104 422 000+ 90 930 000 
+  197 575 000 +261 665,000 
+238 870 001) +247 150 000

—570 31!) 000 
+  48 917 000 
—320 645 000

8. Fremde Gelder.3)

Mo nat
Ausweistage

7. | 16. | 23. ] 30. 
Betrag der fremden Gelder in Mark

Sept. 1909 
August 1909 
Sept. 1908

736 093 000 
687 163 000
709 911 000

816 28!) 000 
785 401 000 
811 452 000

83 5 882 000 
785 555 000
;810 543 000

695 460 000
700 732 000 
65!) 666 000

13. Die Lombardanlage.
Ausweistage

M onat 7. 15. 23. 30
Lombardanlage in Mark

Sept. 1909 73 456 OOO 65 32!) 000 66 167 OOO 203 582 000
August 1909 69 158 000 67 680000 64 368 000 87 761 000
Sept. 1908 71 709 090 71923 000 62 932 000 159 596 000

14. Die Effektenanlage.3)
Ausweistage

M onat 7. 15. 23. 30.
Die Effektenanlage in Mark

Sept. 1909 324 195 000 335 254 OOO 307 8!)!) 000 343 131 000
August 1909 236 241 000 272 402 000 236 408 OOO [ 299 432 000
Sept. 1908 141 510 000 172 730 000 179 413 000 239 854 000

16. Der Diskontsatz.

M on a t
Durchs
Bank

diskont
°/o

chnittl.
P riv a t
d iskont

°/o

Höc
B ank

diskont
°/„

ister
P riva t
d iskont

%

Niedr
Bank

diskont
%

igster
P riv a t
d iskont

%  „
Sept. 1909 . . 
August 190!) . . 
Sept. 1908 . .

3,6!) 
3 * /,  
4,00

3,06
2.13
3.14

4.00 
3‘ /z
4.00

3 '/ ,
274
3 7s

37 a 
3 7z
4,00

2;7»
2,00
27«

15. Die Zusammensetzung der Anlagen”) der Reichsbank.

M o n a t

in
Wechseln

7.

in
Lom bard
darlehen

in
E ffekten

Es

in
Wechseln

A
15.

beträgt ir 

in
Lom bard
darlehen

u s w  e 1

°/o der 
die An

in
Effekten

s t a g e

gesamte
läge

in
Weohsein

23.
n Anlage

in
Lom bard
darlehen

n

in
E ffek te n

in
Wechseln

30.

in
Lom bard
darlehen

in
E ffekten

68,11
73,87
80,89

5,89
5,92
6,43

26,00
20,21
12,68

68,92
71,26
78,95

5,07
5,72
6,19

26,01
23,02
14,86

71,78
72,82
79,38

4,99
5,82
5,35

23,23
21,36
15,27

70,46
68,68
75,17

11,00 
7,10
9,92

18,54
24,22
14,91August 1909 ..............

Sept. 1908 ..............

») D ie  höchsten und niedrigsten Z ifte rn  der einzelnen Bestände in  jedem Monat sind durch fe tten D ruck heryorgehoben. ,
!) A ls B arvo rra t g i l t  gemäss § 9 des Bankgesetzes vom 14. März 1875 der in  den Kassen der Keichsbauk beOndliche B etrag an^kurstahigem deutschen 

Beide, an Reichs-Kassenscheinen, an Noten anderer deutscher Banken und an Gold in  Barren oder ausländischen Münzen, das P fund fe in zu ldJ- M. berechnet.
») D ie „fremden Gelder“ entsprechen der Position die sonstigen täg lich  fä llige n  V erb in d lichke ite n “ des R eichsbankauswetses. Sie » e il l»

der Hauptsache zusammen aus den Giroguthaben (von Staatskassen nnd von Privaten), aus den Guthaben von Staatskassen aut besonderen Konten und 
aus den Depositengeldern.

<) D ie säm tlichen tä g lich  fä l l ig e n  V e rb in d lich ke ite n  sind Noten und fremde Gelder.
5; D ie E ffektenanlage en thä lt vornehm lich Reichsschatzscheine.
“) Als solche sind zuaammengefasst worden : D ie Anlagen in  Wechseln, Lom bardforderungen und Effekten.


